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Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
„SCHWARZWALD- / HÖLDERLINSTRASSE“, Planbereich 1.3 

A Beteiligung der Behörden (gemäß § 4 (1) BauGB) 

Behörde Stellungnahme Anmerkung Maßnahme 

1. Regierungs-
präsidium
Stuttgart

Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht 
wird darauf hingewiesen, 
dass insbesondere § 1 Abs. 
3 bis Abs. 5 sowie § 1 a Abs. 
2 BauGB zu beachten sind. 
Diesen Regelungen sind in 
der Begründung angemes-
sen Rechnung zu tragen. 
Zur Aufnahme in das Raum-
ordnungskataster wird ge-
mäß § 26 Abs. 3 LplG gebe-
ten, dem Regierungspräsidi-
um nach Inkrafttreten des 
Planes eine Mehrfertigung 
der Planunterlagen - soweit 
möglich auch in digitalisierter 
Form - zugehen zu lassen. 

Die Regelungen des BauGB 
wurden im Rahmen der Bau-
leitplanung beachtet und 
diesen bei der Aufstellung 
des Bebauungsplans Rech-
nung getragen. 

Dem Regierungspräsidium 
wird nach Inkrafttreten des 
Planes eine Mehrfertigung, 
auch in digitaler Form, zuge-
hen. 

Berücksichtigung 

Berücksichtigung 

2. Verband
Region
Stuttgart

Der Planung stehen regio-
nalplanerische Ziele nicht 
entgegen. 

- Kenntnisnahme 

3. Landratsamt
Ludwigsburg

I. AVL 
Wir möchten auf die Einfahr-
barkeit der Stichstraße hin-
weisen. Da hier keine Wen-
demöglichkeit für Abfall-
sammelfahrzeuge vorhanden 
ist, darf diese Straße/Weg 
nicht von Abfallsammelfahr-
zeugen eingefahren werden. 
Die Bereitstellung der Abfall-
behälter aller Gebäude hat in 
der Schwarzwaldstraße 
und/oder Hölderlinstraße 
stattzufinden. Hier ist auf 
genügend Aufstellungsfläche 
zu achten. 

Grundsätzlich bitten wir, die 
„Hinweise und Anregungen 
der DGUV Information 214-
033 (aktualisierte Fassung 
vom Mai 2012) der BG Ver-
kehr“ zu beachten. 

II. Immissionsschutz
Es wurde eine Schalltechni-
sche Untersuchung durch 
das Büro ISIS im Januar 
2019 erstellt (Projektnummer 
A 1855c). Gegenstand der 

Die Stichstraße dient der 
fußläufigen Erschließung der 
Wohngebäude, ein Befahren 
ist ausschließlich für Einsatz- 
und Rettungsfahrzeuge vor-
gesehen. 

Die Bereitstellung der Abfall-
behälter ist nordwestlich der 
Tiefgarageneinfahrt in der 
Hölderlinstraße vorgesehen. 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 

Berücksichtigung 

Anlage 2 zu GR 36/2020
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Untersuchung waren die 
Ermittlung der Geräuschein-
wirkungen durch den Stra-
ßen- und Schienenverkehr 
auf das Plangebiet. Die Be-
rechnungen zur Dimensio-
nierung der passiven Schall-
schutzmaßnahmen wurden 
auf Basis der DIN 4109 
durchgeführt. 
 
Laut Gutachten werden die 
schalltechnischen Orientie-
rungswerte der DIN 18005 
für Allgemeine Wohngebiete 
(WA) im gesamten Plange-
biet sowohl im Tag- als auch 
im Nachtzeitraum durch die 
Lärmeinwirkungen des Stra-
ßenverkehrs überschritten. 
Im Haus D-1 beträgt die 
höchste Überschreitung 
tagsüber 68,5 dB(A) und 
nachts 58,4 dB(A). 
 
Durch den Schienenver-
kehrslärm werden die schall-
technischen Orientierungs-
werte der DIN 18005 für 
Allgemeine Wohngebiete 
(WA) im gesamten Plange-
biet sowohl im Tag- als auch 
im Nachtzeitraum durch die 
Lärmeinwirkungen des 
Schienenverkehrs überschrit-
ten. Im Haus D an der Süd-
westfassade beträgt die 
Überschreitung 61,8 dB(A) 
tagsüber und 63,6 dB(A) 
nachts. Somit liegt eine 
Überschreitung durch den 
Schienenverkehrslärm von 
rund 7 dB(A) tagsüber und 
nachts von rund 18 dB(A) am 
Haus D vor. 
 
Werden Straßen- und Schie-
nenverkehr überlagert, erge-
ben sich am Haus D nachts 
64 dB(A) an der Südwestfas-
sade im 5. OG und am Haus 
D-1 60,8 dB(A) im 4. OG an 
der Südostfassade. Damit 
liegt die höchste Überschrei-
tung von 18 dB(A) in der 
Nacht am Haus D vor. Wir 
möchten darauf hinweisen, 
dass Beurteilungspegel von 
mehr als 70 dB(A) tags und 
60 dB(A) nachts laut der 
Rechtsprechung des Bun-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt nimmt die sich 
ergebende Lärmproblematik 
sehr ernst. Gerade deswe-
gen wurde die Schallimmis-
sionsprognose erarbeitet. Im 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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desverwaltungsgerichts dem 
Bereich der Gesundheitsge-
fahr zuzuordnen sind. Wir 
sehen den Standort für eine 
Wohnnutzung als kritisch an. 
Besonders kritisch ist das 
Haus D zu betrachten, da 
hier große Teile des Gebäu-
des im Bereich des Lärmpe-
gelbereichs VI liegen und 
sehr aufwändige bauliche 
Maßnahmen nötig sind, um 
gesunde Wohnverhältnisse 
zu schaffen. Weiterhin geht 
aus den Grundrissen der 
Baugesuchspläne hervor, 
dass einzelne Wohnungen 
im Haus D nur zur lärminten-
siven Seite des Gebäudes 
orientiert sind und nicht die 
Möglichkeit haben auf eine 
lärmabgewandte Seite aus-
zuweichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die maßgebliche rechtliche 
Grundlage für die Dimensio-
nierung des erforderlichen 
Schallschutzes im Rahmen 
von Baugenehmigungsver-
fahren ist die DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“. 
Für die Anwendung der DIN 
4109 und die Durchsetzung 
der sich aus dem Verkehrs-

Baugesuchsverfahren wird 
nachgewiesen, dass die 
Bauteile die nötigen Schall-
dämmmaße erfüllen. 
 
Im Hinblick auf die Ausrich-
tung des Grundstückes, die 
vorhandene Topografie so-
wie die Anforderungen an 
zeitgemäße innerstädtische 
Wohnbebauung wurde vom 
Vorhabenträger eingehend 
untersucht, ob eine alternati-
ve Anordnung der geplanten 
Wohngebäuden mit ähnlicher 
Wohnqualität, wie die nun 
vorliegende, auf diesem 
Grundstück geschaffen wer-
den kann. Eine Orientierung 
der Südlichen Gebäudekuba-
tur von Haus D nach Norden 
ist nicht möglich, da die Frei-
bereiche nach Norden gelegt 
werden müssten und in die-
sem Fall die notwendige 
Belichtung und Besonnung 
nicht gegeben wäre. Eine 
Veränderung der jetzigen 
Nord-Süd Ausrichtung dieses 
Gebäudes in eine Ost-West 
Orientierung ist ebenfalls 
nicht möglich, da die Er-
schließung für die Feuerwehr 
dann nicht gegeben wäre. 
Der Vorhabenträger hat auf-
gezeigt, dass es für eine 
solche Planung zumindest 
keine sich aufdrängende 
Alternative gibt, die in glei-
cher Weise die innerstädti-
sche Fläche nutzt und Wohn-
raum schafft, so dass die 
Stadt unter Berücksichtigung 
aller öffentlichen und priva-
ten Belange die zum Gegen-
stand des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan werden-
de Variante insgesamt für 
vorzugswürdig hält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zurückweisung 
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lärm ergebenden Anforde-
rungen an den baulichen 
Schallschutz sind die Bau-
rechtsbehörden eigenver-
antwortlich zuständig. 
 
Eine textliche Festsetzung 
nach § 9 (1) 24 BauGB „Vor-
kehrungen zur Minderung 
von schädlichen Umweltein-
wirkungen“ liegt vor. Wir 
empfehlen hier auch die vom 
Gutachter aufgeführten wei-
teren Maßnahmen textlich 
festzusetzen, wie eine ge-
eignete Grundrissgestaltung 
mit Ausrichtung der Schlaf-
räume nicht zur Südfassade 
und den Einsatz von schall-
dämmenden, fensterunab-
hängigen Lüftungseinrich-
tungen für schutzbedürftige 
Räume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Schallimmissionsprog-
nose ist hierauf eingegan-
gen. Auf S. 18 finden sich die 
einzuhaltenden Anforderun-
gen an den Schallschutz bis 
hin zu Lärmpegelbereich VI, 
der aufwändige Maßnahmen 
für Wohnnutzungen erfor-
dert.  
Damit werden die – nicht 
abwägbaren – Gesundheits-
gefahren ausgeräumt. Auf S. 
20 des Gutachtens „werden 
für schutzbedürftige Räume 
schalldämmende, fensterun-
abhängige Lüftungseinrich-
tungen oder der Einsatz von 
kontrollierten Belüftungen mit 
Wärmerückgewinnung emp-
fohlen. Gegebenenfalls ist 
auch der Einsatz von kontrol-
lierten Wohnungsbelüftungen 
mit Wärmerückgewinnung zu 
prüfen. Der Nachweis des 
Schallschutzes gegen Au-
ßenlärm gemäß DIN 4109  
ist im Rahmen der Bauge-
nehmigung zu erbringen“. 
Zugleich führt das Gutachten 
dort aus, es sei „zur Verbes-
serung der Lärmsituation und 
zur Vermeidung passiver 
Lärmschutzmaßnahmen … 
eine geeignete Grundrissge-
staltung zweckmäßig, die auf 
die Anordnung von Schlaf-
räumen an der Südwestfas-
sade verzichtet“. Das bedeu-
tet aber nicht, dass dies 
zwingend ist. Der Vorhaben- 
und Erschließungsplan sieht 
Grundrissgestaltungen vor, 
die nicht auf schutzwürdige 
Nutzungen insbesondere zur 
Schwarzwaldstraße hin ver-
zichten. Es wurden jedoch 
sachverständige Stellung-
nahmen der GBP Gutbrod 
Bau Physik Ingenieurbüro 
GmbH vorgelegt, wonach 
auch mit dieser Grundriss- 
und Gebäudegestaltung die 
Schallschutzmaßnahmen 
eingehalten werden können. 
Aus Sicht der Stadt werden 

 
 
 
 
 
 
Teilweise Be-
rücksichtigung 
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III. Stabstelle Nahverkehr 
Der Bebauungsplan wurde 
mit dem betroffenen Ver-
kehrsunternehmen Omni-
busverkehr Spillmann GmbH 
und dem Verkehrs- und Ta-
rifverbund Stuttgart abge-
stimmt. Insofern bestehen 
aus unserer Sicht keine Be-
denken gegen den Bebau-
ungsplan. 

damit die Anforderungen auf 
der vorliegend relevanten 
Ebene der Bauleitplanung 
erfüllt. Gesundheitsgefahren 
werden aus heutiger Sicht 
bei der Wohnnutzung nicht 
eintreten. Die weitere Prü-
fung erfolgt im Baugenehmi-
gungsverfahren.  
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  

4. Stadtwerke 
 Bietigheim-
 Bissingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwässerung 
Als entwässerungstechni-
sche Anschlussmöglichkeit 
für den Geltungsbereich 
steht der Mischwasserkanal 
in der Hölderlinstraße zur 
Verfügung. 
Gegen den Bebauungsplan 
bestehen von Seiten der 
Entwässerung keine Ein-
wände oder Bedenken. 
 
Strom 
Standortvorschläge für eine 
Trafostation im Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gas / Wasser 
Versorgungs- / Anschlusslei-
tungen dürfen nicht überbaut 
werden! 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Standort für die Trafosta-
tion wurde zwischenzeitlich 
zwischen dem Vorhabenträ-
ger und den Stadtwerken 
abgestimmt. Es ist vorgese-
hen die Trafostation an der 
westlichen Grundstücks-
grenze im Bereich der an-
grenzenden Garage auf dem 
Nachbargrundstück zu er-
richten. Hierzu wurde der 
Textteil des Bebauungsplans 
unter 1.4 „Flächen für Stell-
plätze, Garagen und Neben-
anlagen“ um folgende Fest-
setzung ergänzt „Anlagen, 
die der Versorgung des Ge-
biets dienen, sind aus-
nahmsweise außerhalb der 
überbaubaren Flächen zu-
lässig“.   
 
 
Die Gas- und Wasserleitun-
gen werden durch das Vor-
haben nicht tangiert.  

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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Keine Pflanzen, Bäume, 
Garagen, Wintergarten, Ter-
rassen, Trafostationen, 
Stromkabel, etc.!  
Die Zugänglichkeit muss 
immer gewährleistet sein. 
 
 
 
 
Nach Prüfung können die 
geplanten Baumstandorte 
laut vorliegendem Lageplan 
in Bezug auf die bestehende 
Gasmitteldruckversorgungs-
leitung so nicht gepflanzt 
werden. Die Baumstandorte 
müssen verschoben werden. 
 
 
 
Unter Berücksichtigung des 
geplanten Hausanschluss-
raumes ist eine Abstimmung 
der Neuanschlüsse Wasser / 
Strom / Fernwärme mit der 
geplanten Umlegung Be-
stand - Stromtrasse zwin-
gend erforderlich. 
Leitungsschutzanweisung 
bitte beachten. 

 
 
 
 
Die Gas- und Wasserleitun-
gen befinden sich auf öffent-
licher Fläche und sind nach 
wie vor uneingeschränkt 
zugänglich. 
 
Die Baumstandorte der Be-
standsbäume wurden durch 
die Stadtwerke eingemessen 
und tangieren die Gasleitung 
nicht. Bei den im Rahmen 
des Pflanzgebots (pfg1) zu 
pflanzenden Bäumen sind 
gemäß Textteil des Bebau-
ungsplans Abweichungen 
vom Standort möglich. 
 
Hausanschlüsse werden 
vom Vorhabenträger direkt 
mit den Stadtwerken abge-
stimmt. 

 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 

5. Polizei- 
 präsidium 
 Ludwigsburg 

Gegen den Bebauungsplan 
"Schwarzwald-/ Hölderlin-
straße" bestehen aus ver-
kehrs- und kriminalpräventi-
ver Sicht keine Einwände. 
 
Da im Planvorhaben eine 
Tiefgarage vorgesehen ist, 
wird an dieser Stelle insbe-
sondere auf die Problematik 
des zweiten Fluchtweges 
aus Brandschutzgründen 
hingewiesen. Das Einplanen 
eines -sofern notwendigen -
zweiten separaten Fluchtwe-
ges vermeidet die bei den 
Bewohnern stets unbeliebte 
Entfluchtung über die Trep-
penhäuser der Wohneinhei-
ten und den damit jederzeit 
unkontrollierten Zutritt von 
der Garage ins Haus. 
 
Obwohl der Gesetzgeber in 
Baden-Württemberg einen 
Mindeststandard für techni-
schen Grundschutz nicht 
bindend vorgeschrieben hat, 
ist aus polizeilicher Sicht die 

- 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden an den 
Vorhabenträger weitergege-
ben. 

Kenntnisnahme 
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frühzeitige Planung mecha-
nischer Sicherungsmaßnah-
men ratsam. Der Einbau 
einbruchhemmender Ele-
mente sollte nicht nur bei 
Fenster- und Terrassen/ 
Balkontüren Berücksichti-
gung finden, sondern auch 
bei Hauseingangs- und 
Wohnungstüren. 
 
Durch einen Hinweis an die 
Planungsverantwortlichen 
bzw. zukünftigen Bewoh-
ner/Nutzer - z. B. durch Bei-
lage unseres Hinweisblattes 
in den Baugenehmigungsun-
terlagen – können diese sich 
bei Interesse an einer kos-
tenlosen und unverbindlichen 
Beratung bereits in der Bau-
planungsphase an das  
Polizeipräsidium Ludwigs-
burg, Referat Prävention, 
Tel.: 07141/18-8001 oder E-
Mail: ludwigs-
burg.pp.praevention@polizei.
bwl.de wenden. 

6. Deutsche 
 Bahn AG, 
 DB Immo
 bilien, Regi
 on Südwest 

Durch den o.g. genannten 
Bebauungsplan werden die 
Belange der DB AG und ihrer 
Konzernunternehmen nicht 
berührt. Wir haben daher 
weder Bedenken noch Anre-
gungen vorzubringen. 

- Kenntnisnahme 
 

7. Deutsche  
Telekom 
Technik 
GmbH 

Zu der o. g. Planung hatten 
wir bereits mit dem Schrei-
ben vom 03. August 2018 
Stellung genommen. 
Diese damalige Stellung-
nahme gilt weiterhin. 
 
Stellungnahme vom 
03.08.2018: 
In dem Planbereich befinden 
sich Telekommunikationsli-
nien der Telekom, die aus 
dem beigefügten Plan er-
sichtlich sind. 
Der Bestand und der Betrieb 
der vorhandenen TK-Linien 
kann während und nach der 
Erschließungsmaßnahme 
vernachlässigt werden, so-
fern das schon versorgte 
Gebäude abgebrochen wird. 
Eine Versorgung des Neu-
baugebiets mit Telekommu-
nikationsinfrastruktur in un-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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terirdischer Bauweise ist aus 
wirtschaftlichen Gründen nur 
bei Ausnutzung aller Vorteile 
einer koordinierten Erschlie-
ßung sowie einer ausrei-
chenden Planungssicherheit 
möglich. 
In allen Straßen bzw. Geh-
wegen sind daher geeignete 
und ausreichende Trassen 
für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien 
der Telekom vorzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Sobald dieser Bebauungs-
plan Rechtsgültigkeit erlangt 
hat, bitten wir, uns darüber 
zu informieren und ggf. eine 
Mehrfertigung des Planes (in 
pdf- und dxf-Format mit 
Fahrbahnkanten und Gren-
zen) zu übersenden. 
Für den rechtzeitigen Aus-
bau des Telekommunikati-
onsnetzes sowie die Koordi-
nierung mit dem Straßenbau 
und den Baumaßnahmen der 
anderen Leitungsträger ist es 
notwendig, dass Beginn und 
Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungs-
plangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH 
unter der im Briefkopf ge-
nannten Adresse so früh wie 
möglich, mindestens 3 Mo-
nate vor Baubeginn, schrift-
lich angezeigt werden. 
Vorsorglich weisen wir schon 
jetzt darauf hin, dass Tele-
kom an einer gemeinsamen 
Ausschreibung nicht teil-
nehmen wird. 
Wir bitten Sie weiterhin auch 
in Ihrer Ausschreibung aus-
drücklich darauf hinzuwei-
sen, dass Telekom nicht an 
der Ausschreibung teilnimmt, 
jedoch bestrebt ist mit der 
Firma, die den Zuschlag 
erhalten hat, eigene Ver-
handlungen zu führen. 
Nach erfolgter Vergabe bit-
ten wir Sie um Bekanntgabe 
der von Ihnen beauftragten 

 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge der Bauarbeiten in 
den öffentlichen Verkehrsflä-
chen können weitere Leer-
rohre in Abstimmung mit 
dem planenden Ingenieurbü-
ro sowie dem Hoch- und 
Tiefbauamt im künftigen 
Gehwegbereich verlegt wer-
den. Planende Stelle sowie 
Kostenträger für diese Lei-
tungstrasse ist die Deutsche 
Telekom Technik GmbH. 
 
Nach Abschluss des Verfah-
rens erfolgt eine entspre-
chende Information. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde an den 
Vorhabenträger weitergege-
ben. 

 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Tiefbaufirma. Zur Vereinfa-
chung der Koordinierung ist 
Telekom bestrebt, die vor Ort 
eingesetzte Firma mit der 
Durchführung der notwendi-
gen eigenen Arbeiten zu 
beauftragen. 
Rein vorsorglich und lediglich 
der guten Ordnung halber 
weisen wir darauf hin, dass, 
sollten unsere Verhandlun-
gen mit der Firma erfolglos 
verlaufen, vor Ihrer Seite 
gemeinsam abgestimmte 
Bauzeitenfenster zur Verle-
gung der Telekommunikati-
onslinie, während der Er-
schließungsmaßnahme ein-
zuplanen sind. Diese werden 
in den Koordinierungsge-
sprächen festzulegen sein. 
Die Bekanntgabe der beauf-
tragten Tiefbaufirma möch-
ten Sie bitte an die Absender 
genannte Adresse richten. 
Für weitere Rückfragen ste-
hen wir Ihnen gerne jederzeit 
zur Verfügung und bedanken 
uns für die Beteiligung am 
Planverfahren. 

8. Unitymedia Zum o. a. Bauvorhaben ha-
ben wir bereits mit Schreiben 
vom 06.08.2019 Stellung 
genommen. Diese Stellung-
nahme gilt unverändert wei-
ter. 
 
Stellungnahme vom 
06.08.2019: 
Im Planbereich liegen Ver-
sorgungsanlagen der Unity-
media BW GmbH. Wir sind 
grundsätzlich daran interes-
siert, unser glasfaserbasier-
tes Kabelnetz in Neubauge-
bieten zu erweitern und da-
mit einen Beitrag zur Siche-
rung der Breitbandversor-
gung für Ihre Bürger zu leis-
ten. 
Ihre Anfrage wurde an die 
zuständige Fachabteilung 
weiter geleitet, die sich mit 
Ihnen zu gegebener Zeit in 
Verbindung setzen wird. Bis 
dahin bitten wir Sie, uns am 
Bebauungsplanverfahren 
weiter zu beteiligen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine weitere Beteiligung im 
Verfahren ist erfolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 

9. Stadt Frei- Die Belange der Stadt Frei- - Kenntnisnahme 
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 berg   a.N. berg am Neckar werden 
durch den Bebauungsplan 
nicht berührt, es werden 
daher keine Bedenken und 
Anregungen vorgebracht. 

10. Gemeinde 
  Löchgau 

Nach Einsicht in die von 
Ihnen zugesandten Unter-
langen, hat die Gemeinde 
Löchgau keine Einwände 
bezüglich des oben genann-
ten Verfahrens der Stadt 
Bietigheim-Bissingen. 

- Kenntnisnahme 

11. Stadt Mark-
 gröningen 

Von Seiten der Stadt Mark-
gröningen bestehen keine 
Bedenken oder Anregungen 
gegen das Vorhaben. 

- Kenntnisnahme 

12. Gemeinde 
 Tamm 

Belange der Gemeinde 
Tamm werden durch die 
innerörtliche  Planung nicht 
berührt. Wir haben keine 
Einwände. 

- Kenntnisnahme 

13. Stadt Sach-  
 senheim 

Nach Prüfung der zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen 
können wir Ihnen mitteilen, 
dass die Stadt Sachsenheim 
darum bittet, die mit der o.g. 
Bauleitplanung einhergehen-
den Änderungen im Bereich 
des Verkehrs und die damit 
verbunden möglichen Aus-
wirkungen auf Sachsenheim 
zu beleuchten. 

Die Städte Sachsenheim und 
Bietigheim-Bissingen sind 
über die Landesstraße 1125 
miteinander verbunden. Die 
Verkehrsbelastung auf der 
L 1125 betrug im Jahr 2014 
rund 20.000 Kraftfahrzeuge 
pro 24 Stunden. Durch die 
verschiedenen städtebauli-
chen Entwicklungen ist da-
von auszugehen, dass sich 
die Verkehrsstärke mittler-
weile erhöht hat. Durch das 
Büro BS Ingenieure wurden 
für das Bauvorhaben wäh-
rend der maßgebenden Spit-
zenstunde nachmittags 33 
Fahrten pro Stunde in der 
Summe des Quell- und Ziel-
verkehrs prognostiziert.    
Das Neuverkehrsaufkommen 
durch das Bauvorhaben ist 
so gering, dass die verkehrli-
chen Auswirkungen des 
Bauvorhabens auf die Stadt 
Sachsenheim aus Sicht des 
Gutachters vernachlässigbar 
sind. Der Gemeinderat 
schließt sich dieser Sichtwei-
se an. 

Berücksichtigung 
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B Beteiligung der Öffentlichkeit (gemäß § 3 (1) BauGB) 
 
Beteiligung 23.04.2019 - 23.05.2019 
 

Öffentlichkeit Stellungnahme Anmerkung Maßnahme 

Bürgerstellung-
nahme 1 
 
Angehängte 
Unterschriften-
liste mit 106 
Unterschriften 

Wir legen Einspruch gegen 
die Höhe des Hauses D ein. 
Begründung: 
 
1. Bezugspunkt „Pendant“ 
In den Stellungnahmen der 
Stadtverwaltung im Rahmen 
der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung ist als Ant-
wort zu lesen: 
„Der Hochpunkt am Bahnhal-
tepunkt bildet ein städtebau-
liches Pendant zum Hoch-
haus auf der Südseite der 
Bahnlinie und markiert den 
Auftakt in das neu gestaltete 
Areal.“ 
a) die Begründung ist faden-
scheinig und willkürlich. Bei-
spielsweise von Norden oder 
Osten blickend gäbe es auch 
einen Auftakt in das neu 
gestaltete Areal und von 
diesen Blickwinkeln aus wird 
nicht mit dem Begriff „Pen-
dant“ gespielt. 
 
b) Sie begründen als Stadt-
verwaltung die bauliche Ge-
staltung mit einem Bezugs-
punkt außerhalb des neuen 
Areals, während Sie im glei-
chen Atemzug uns Bürgern 
auf die Frage nach der An-
gemessenheit der geplanten 
Bebauung im Vergleich zum 
Wohngebiet Lehmgrube 
sinngemäß antworten, dass 
dieser Vergleich mit Refe-
renzpunkten außerhalb des 
neuen Areals nicht zulässig 
ist: „Die geplante Bebauung 
befindet sich nicht im Wohn-
gebiet Lehmgrube sondern 
im Übergangsbereich zur 
Schwarzwaldstraße und ist 
daher städtebaulich grund-
sätzlich anders zu bewerten.“ 
 
 
 
 
 
Entweder Sie nehmen ihre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haus D bildet aus allen Blick-
richtungen ein Pendant zum 
Hochhaus auf der gegen-
überliegenden Seite der 
Bahnlinie, da es diesem 
räumlich am nächsten liegt 
und ebenso höher ist als die 
angrenzenden Gebäude.    
 
 
Die Begründung fußt auf der 
räumlichen Lage der Gebäu-
de B, C und D an der 
Schwarzwaldstraße, einer 
ausgewiesenen Landesstra-
ße (L1125) und einer der 
Hauptverkehrsstraßen der 
Stadt. Vergleichbare räumli-
che Situationen in der Stadt 
sind beispielsweise die Groß-
ingersheimer Straße (eben-
falls L1125) oder die Karl-
Mai-Allee/Löchgauer Straße 
(L1107). Die Vergleichbarkeit 
mit den Strukturen innerhalb 
eines gewachsenen Wohn-
gebiets, in diesem Fall des 
Wohngebiets Lehmgrube, ist 
daher aus stadträumlicher 
Sicht nicht gegeben. Aus 
diesem Grund passen sich 
auch die Häuser A und E in 
Körnung und Höhe an die 
westlich anschließende Um-
gebungsbebauung an. 
 
Haus D als „Pendant“ zum 
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Zurückweisung 
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Floskel „Pendant...“ also 
zurück und korrigieren auch 
gegenüber dem Gemeinderat 
die darauf begründete Ge-
bäudehöhe oder Sie nehmen 
auf die Widersprüche der 
Öffentlichkeit nochmals Stel-
lung und das mit einer sach-
lichen Argumentation, statt 
der Öffentlichkeit die Be-
gründung mit einem Gegen-
argument für die eigene Be-
gründung zu beantworten. 
 
 
 
 
c) Wenn das Hochhaus in 
den Kreuzäckern dennoch 
als Bezugspunkt dienen soll, 
so ist in der Vorlage an den 
Gemeinderat die Bezugs-
punktlinie (die gestrichelte 
Linie, die von den Reihen-
häusern im Norden des Are-
als beginnend gezogen ist) 
irreführend und willkürlich. Im 
Screenshot unten ist veran-
schaulicht, wie die Bezugs-
punktlinie auch dargestellt 
sein könnte: nämlich von der 
Dachspitze des letzten Rei-
henhauses im Norden bis zur 
Attikaspitze des Hochhauses 
in den Kreuzäckern. Wäre 
dem Gemeinderat diese Linie 
gezeigt worden, wäre aufge-
fallen, dass Haus D zu hoch 
ist und über diese Bezugs-
punktlinie hinausragt. Statt-
dessen endet die visualisier-
te Bezugspunktlinie direkt 
nach dem Haus D und somit 
ist visuell für den Laien nicht 
erfassbar, dass diese Be-
zugspunktlinie eigentlich weit 
über dem Hochhaus Kreu-
zäcker enden würde. 
Bitte korrigieren Sie die Dar-
stellung gegenüber dem 
Gemeinderat, um passend 
zu Ihrer Floskel „Pendant“ 
auch eine entsprechende 
Visualisierung der Bezugs-
punktlinie vorzulegen. So 
erhält der Gemeinderat die 
Möglichkeit auch visuell 
nachzuvollziehen wie die 
Höhe des Hauses D aus der 
Reihe tanzt. 
 

Hochhaus auf der gegen-
überliegenden Seite zu be-
zeichnen ist wie oben ange-
führt weder eine Floskel noch 
ist die Begründung wider-
sprüchlich. Der Gemeinderat 
hat nach intensiver Diskussi-
on mehrheitlich favorisiert, 
dass die Höhe städtebaulich 
erwünscht ist, um zusätzli-
chen Wohnraum zu schaffen. 
Dabei bleibt er auch in der 
Abwägung aller öffentlichen 
und privaten Belange zum 
Satzungsbeschluss.  
 
 
In der Vorlage für den Ge-
meinderat vom 09.04.2019 
(GR 32/2019) ist explizit von 
einem Hochpunkt als Pen-
dant zum gegenüberliegen-
den Hochhaus die Rede. 
Anhand der vorgelegten Plä-
ne und des vorgestellten 
Modells war deutlich erkenn-
bar, dass Haus D ein Ge-
schoss mehr als eine ge-
dachte Linie entlang der Be-
standshöhen der angrenzen-
den Gebäude aufweist. Die-
ser Punkt war Gegenstand 
der Diskussion und die Ge-
bäudehöhen sind vom Ge-
meinderat mit großer Mehr-
heit so beschlossen worden. 
Die Linie dient im Übrigen 
dazu nachzuweisen, dass die 
Häuser B und C unter der 
Firstlinie der nördlichen Rei-
henhäuser bleiben. Dabei 
bleibt er auch in der Abwä-
gung aller öffentlichen und 
privaten Belange zum Sat-
zungsbeschluss. 
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2. Lärmemission Haus D 
(4.+5. Stock) 
Die Anlage 2.3.4-zu-GR-32-
2019 (Schallschutzgutach-
ten), die dem Entwurfsbe-
schluss ebenfalls anhängt 
attestiert „dem 5. OG des 
Gebäudes Haus D die 
höchste Lärmbelastung am 
Bauvorhaben“ und weist 
darauf hin, dass „sich aus 
dieser Lärmbelastung der 
Lärmpegelbereich VI nach 
DIN 4109 [2] ableitet“. Wei-
terhin wird erwähnt, dass „die 
Anforderungen an Lärmpe-
gelbereich VI aufwändige 
bauliche Schallschutzmaß-
nahmen bei Wohnnutzungen 
erfordern“. Dieses wiederum 
bedeutet höhere Baukosten 
und damit auch Abstriche 
beim Ziel „Schaffung bezahl-
baren Wohnraums“. Durch 
die Reduzierung der Höhe 
des Hauses D, würden weni-
ger aufwändige bauliche 
Schallschutzmaßnahmen 
fällig werden und damit zwar 
unwesentlich weniger 
Wohneinheiten (48 statt 52), 
diese aber wirtschaftlicher in 
der Bebauung und damit 
auch kostengünstiger im 
Verkauf bzw. der Vermie-
tung. Bitte gehen Sie auf das 
Sachargument Baukosten 
ein und begründen Sie, wa-
rum Sie den vorgeschlage-
nen Kompromiss dem Ge-
meinderat nicht zur Abstim-
mung vorlegen. 
 
3. Fehlende sachliche Be-
gründung zu den Kritikpunk-
ten „Höhe“ und „Dachform“ 
In den Stellungnahmen der 
Stadtverwaltung im Rahmen 
der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung ist als Ant-
wort zu lesen: „Aus städte-
baulicher Sicht sind die ge-
planten Höhen und die Dach-
form der Situation angemes-
sen.“ Hier fehlt eine sachlich 
nachvollziehbare Begrün-
dung. Nur weil Sie es so 
meinen und schreiben ist es 
nicht automatisch so. Bitte 
begründen Sie diese Aussa-
ge nachvollziehbar. Bitte 

 
 
Bezüglich der Lärmbelastung 
und der erforderlichen 
Schallschutzmaßnahmen 
wird auf die Anmerkungen 
zur Stellungnahme des Land-
ratsamts Ludwigsburg (S. 2ff) 
verwiesen. Allein die Redu-
zierung der Höhe des Hau-
ses D macht die Schall-
schutzmaßnahmen allein 
noch nicht viel weniger auf-
wändig, weil auch die verble-
benden Wohnungen ge-
schützt werden müssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gemeinderat hält die 
Gebäudehöhen unter Be-
rücksichtigung aller betroffe-
nen privaten und öffentlichen 
Belange unverändert für 
angemessen. Die Kalkulation 
der Baukosten obliegt dem 
Bauträger und ist nicht Ge-
genstand des Bebauungs-
planverfahrens. Die Wirt-
schaftlichkeit wurde durch 
den Bauträger geprüft. 
 
Die Höhe der Gebäude ist 
entsprechend des anstei-
genden Straßenverlaufs ent-
lang der Schwarzwaldstraße 
gestaffelt und schließt mit 
einem Hochpunkt im Süden 
als Pendant zum bestehen-
den Hochhaus im Ellental ab. 
Entlang der Schwarzwald-
straße finden sich ver-
schiedenste Dachformen und 
Gebäudehöhen. Die festge-
setzten Flachdächer werden 
begrünt und bieten somit 
einen kleinklimatischen Aus-
gleich, was bei Satteldächern 
nicht möglich ist. 
Von Norden kommend finden 
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nehmen Sie schriftlich Stel-
lung zu allen drei Punkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir legen Einspruch gegen 
den Entwurfsbeschluss ein 
und fordern 
1. eine Stellungnahme der 
Stadtverwaltung zur folgen-
den Auflistung  
2. eine gegenüber der Vorla-
ge für den Entwurfsbe-
schluss korrigierte Entschei-
dungsgrundlage für den Ge-
meinderat um die aufgeführ-
ten Punkte 
3. eine erneute Entwurfsbe-
schlussfassung durch den 
Gemeinderat, da die Vorlage 
zum aktuellen Entwurfsbe-
schluss Fehler enthält und 
eine Entscheidung des Ge-
meinderats somit auf Basis 
fehlerhafter Informationen 
getroffen wurde. 
 
Auflistung 
1. Zu Ihren Ausführungen zur 
Einwohnerentwicklung 
Wir forderten eine Zielgröße 
„Wohnraum, der in Bietig-
heim bis zu einem Zeitpunkt 
X zu schaffen ist“ und sind 
durch die Anmerkungen der 
Stadtentwicklung in Anlage-

sich hier bis zum geplanten 
Bauvorhaben u.a. dreige-
schossige Mehrfamilienhäu-
ser in geschlossener Bau-
weise mit Flachdach, ein 
eingeschossiges Einfamili-
enhaus mit flach geneigtem 
Satteldach im Schwarzwald-
stil sowie fünf dreigeschossi-
ge Mehrfamilienhäuser in 
geschlossener Bauweise mit 
Satteldach. Südlich des ge-
planten Bauvorhabens be-
ginnt im Anschluss an den 
Bahnhaltepunkt mit dem 
neungeschossigem Hoch-
haus an der Kreuzung 
Schwarzwald-/ Sachsenhei-
mer Straße der Stadtteil 
Kreuzäcker/Ellental, mit vier- 
bis fünfgeschossiger Flach-
dachbebauung an. Die ge-
plante Bebauung vermittelt 
zwischen den unterschiedli-
chen Gebäudehöhen an der 
Schwarzwaldstraße. Der 
Gemeinderat entscheidet 
sich daher für diese städte-
bauliche Gestaltung.  
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4-zu-GR-32-2019 (Quelle: 
Verband Region Stuttgart 
2017 
https://bogenviertel.de/wpcon
tent/ 
uploads/2017/09/Zahlen-und-
Fakten-
Wohnraumbedarf.pdf) fündig 
geworden. 
(Unter dem Stichwort Trans-
parenz möchte ich Sie zu-
künftig bitten, derartige Quel-
len aktiv in Ihren Stellung-
nahmen anzugeben, damit 
der interessierte Bürger sie 
nicht erst mühevoll suchen 
muss.) 
Allerdings sind die Schluss-
folgerungen nicht korrekt: 
Nicht alle Einwohner, die bis 
2030 Rentner werden, arbei-
ten auch in Bietigheim. Da-
her ist die Gleichung „Ein-
wohner als Rentner = freige-
wordener Arbeitsplatz in 
Bietigheim-Bissingen den es 
per Zuwanderung nachzube-
setzen gilt“ schlicht falsch. 
Der von der Stadtentwicklung 
auf Basis dieser Quelle er-
mittelte Bedarf von 3.300 
Wohnungen bis 2030 ist 
korrekterweise deutlich we-
niger: 
Folgende korrigierte Annah-
men: 
a. Nur 50% des Überschus-
ses von 2.700 Neurentnern 
muss tatsächlich in Bietig-
heim-Bissingen arbeitsplatz-
technisch nachbesetzt wer-
den (= 1.350) 
b. Von diesem Überschuss 
an Neurentnern (1.350) wer-
den dann allerdings nur 75% 
in Bietigheim selbst wohnen 
(= 1.012) 
Zusammen mit den in der 
Studie ermittelten „600 jun-
gen Bietigheim-Bissingern 
(der sogenannte Eigenbe-
darf)“ ergibt sich also eine 
Zielgröße von ca. 1.600 
Wohneinheiten. Ein aktives 
Wachstumsszenario ist noch 
nicht hinterlegt, allerdings 
auch nicht der Fakt, dass 
nicht alle Menschen alleine 
wohnen werden. Wie bei der 
Informationsveranstaltung 
zum Bogenviertel am 3. April 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sowohl Quelle als auch Link 
ist sind in der Beschlussvor-
lage hinterlegt, der Vorwurf 
ist nicht nachvollziehbar. 
 
 
 
 
Die hier aufgemachte Ge-
gen-Rechnung sieht Bietig-
heim-Bissingen fälschlicher-
weise als Insel. Die regiona-
len Verflechtungen - auch auf 
dem Arbeitsmarkt -  sind 
jedoch evident. Die Betrach-
tung des Verbands Region 
Stuttgart nimmt in der Sum-
me richtigerweise auch die 
Auspendler in den Blick. Als 
Mittelzentrum an der Ent-
wicklungsachse und mit sehr 
guter ÖPNV-Anbindung ist 
die Stadt durch die Ziele der 
Landesplanung aufgerufen, 
genügend Wohnraum zu 
schaffen. Dass sowohl die 
Stadt, als auch die gesamte 
Region Stuttgart unter der 
akuten Wohnungsnot leiden, 
dürfte unbestritten sein. Die 
aktuell wieder bestätigte 
Aufnahme in die Gebietsku-
lisse der Mietpreisbremse für 
Städte mit besonders ange-
spanntem Wohnungsmarkt 
ist hierfür eindeutiges Zei-
chen. Es ist das Ziel der 
Stadtverwaltung und des 
Gemeinderates, dem Woh-
nungsmangel schnellstmög-
lich entgegen zu wirken und 
gleichzeitig die Außenberei-
che bestmöglich zu schonen. 
Daraus folgt, dass im Innen-
bereich alle Anstrengungen 
unternommen werden, um 
Wohnraum zu schaffen. 
Hierzu sind viele Maßnah-
men notwendig. Eine davon, 
ist das vorliegende Gebiet. 
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bekannt wurde, werden ca. 
2.000 Menschen in dieses 
neue Quartier einziehen, was 
bei einer durchschnittlichen 
Belegungsdichte von 2,1 
Bewohnern pro Wohneinheit 
ca. 950 Wohneinheiten be-
deutet. Alleine durch das 
Bogenviertel werden also 
bereits 60% des notwendi-
gen Wohnbedarfs bis 2030 
geschaffen. Ganz zu schwei-
gen von den anderen laufen-
den Planverfahren. 
Die Sorge „wir schaffen zu 
wenig Wohnraum in Bietig-
heim-Bissingen, wenn wir die 
Anzahl der Wohneinheiten in 
der Bebauung Hölder-
lin/Schwarzwald um einen 
kleinen Teil reduzieren“ er-
scheint uns auf Basis dieser 
Zahlen unbegründet. Bitte 
korrigieren Sie Ihre Annah-
men zur Einwohnerentwick-
lung, damit dem Gemeinde-
rat die Verhältnismäßigkeit 
der Baumaßnahme im Hin-
blick auf einen zu erreichen-
den Zielwert „Schaffung von 
Wohnraum“ offensichtlich 
wird (maßgeblich auch für 
die Begründung bei zukünfti-
gen Bauvorhaben). 
 
2. Zum Verkehrsgutachten 
In unserem Widerspruch 
formulierten wir „...werden 
sich wesentlich auf die zu-
künftige Verkehrssituation 
(Anzahl Fahrzeuge im 
Wohngebiet, Rückstau 
Hölderlinstraße auf 
Schwarzwaldstraße, Park-
platzsituation in Hölderlin-
straße und Lehmgrubenweg) 
in Schwarzwaldstraße und 
Hölderlinstraße auswirken.“ 
Ihre Antwort auf diesen 
Punkt zitiert das Verkehrs-
gutachten: „Diese kommt zu 
dem Ergebnis, dass während 
der morgendlichen und der 
nachmittäglichen Spitzen-
stunde das Verkehrsauf-
kommen an dem maßgeben-
den Knotenpunkt Schwarz-
waldstraße / Hölderlinstraße 
durch das Bauvorhaben um 
lediglich 2 % zunimmt und 
sich somit nicht maßgeblich 
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auf den Verkehrsfluss aus-
wirkt.“ 
Allerdings sind die daraus 
gezogen Schlussfolgerungen 
nicht stimmig. Natürlich ist 
die Anzahl der im Wohnge-
biet Lehmgrube durch das 
Bauvorhaben hinzukommen-
den Fahrzeuge im Vergleich 
zu den vielen Tausend be-
reits täglich auf der 
Schwarzwaldstraße fahren-
den Fahrzeugen in der 
Summe betrachtet ver-
schwindend gering, aber der 
Einfluss der durch das Bau-
vorhaben zukünftig mehr 
fahrenden Fahrzeuge wird 
durchaus messbar sein wer-
den. 
Was Sie im Übrigen nicht 
erwähnt haben ist der Teil 
des Verkehrsgutachtens, der 
attestiert: 
„Da es ohnehin grundsätzlich 
nicht möglich ist, für einen 
unmittelbar oder mittelbar auf 
Anforderung signalisierten 
Knotenpunkt die Leistungs-
fähigkeit zu errechnen, kön-
nen zu den hier vorhandenen 
Verkehrsqualitäten keine 
detaillierten Aussagen ge-
macht werden.“ 
Wir fragen uns, wie der Ge-
meinderat entscheiden wür-
de, wenn man ihm diesen 
Teil des Verkehrsgutachtens 
in der Zusammenfassung 
präsentieren würde (= die 
qualitative Bewertung des 
Sachverhalts), statt den Teil, 
der sich lediglich darauf be-
schränkt die Anzahl an zu-
sätzlichen Fahrzeugen ins 
Verhältnis zur Gesamtanzahl 
der Fahrzeuge zu stellen (= 
die quantitative Bewertung 
des Sachverhalts). 
Die im Gutachten abgebilde-
te Tabelle der Leistungsbe-
rechnung des Knotenpunktes 
Schwarzwald-/ Hölderlinstra-
ße attestiert das Attribut „zu-
friedenstellend leistungsfä-
hig“ nämlich nur unter der 
Voraussetzung einer Vollsig-
nalisierung-. 
Haben Sie dem Gemeinderat 
diesen Sachverhalt in einer 
Zusammenfassung aufge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Gemeinderat lag das 
Verkehrsgutachten in Gänze 
vor. 
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zeigt? In den Begründungen, 
die der Öffentlichkeit in der 
Gemeinderatssitzung vom 
9.4. vorgetragen wurden, war 
lediglich von den 2% Ge-
samtzuwachs die Rede, nicht 
aber von nicht bewertbaren 
Qualitätsmerkmalen auf-
grund fehlender Vorausset-
zungen. Bitte nehmen Sie 
weiterhin zu folgenden Sach-
verhalten im Rahmen des 
Verkehrsgutachten Stellung: 
 
a) Rückstau Hölderlinstraße 
auf Schwarzwaldstraße 
Das Verkehrsgutachten geht 
an keiner Stelle auf den mög-
lichen Rückstau des Zielver-
kehrs des Bauvorhabens 
Hölderlinstraße ein. Auf Ba-
sis der angegebenen Zahlen 
zum Zielverkehr des Bauvor-
habens und dem heute 
schon existierenden Zielver-
kehr Hölderlinstraße kom-
men wir zur Erkenntnis, dass 
der Rechtsabbiegerverkehr 
Schwarzwaldstraße-in-
Hölderlinstraße sich bis auf 
die Schwarzwaldstraße zu-
rückstauen wird und somit 
massiv auf die Verkehrs-
flussqualität des Knoten-
punktes Schwarzwald-/ 
Hölderlinstraße einwirken 
wird und zwar auf den unte-
ren Teil der Schwarzwald-
straße. Für diesen Fall be-
wirkt auch die verlängerte 
Rechtsabbiegespur Richtung 
Sachsenheim keine Erleich-
terung. Annahmen hierzu: 
- Quellverkehr Hölderlinstra-
ße (Bauvorhaben + Be-
standsverkehr) staut sich an 
der Ausfahrt Hölderlinstraße-
in-Schwarzwaldstraße (zum 
einen aus der Tiefgaragen-
ausfahrt, zum anderen aus 
dem restlichen Teil der 
Hölderlinstraße und deren 
Zubringerverkehren) und 
überstaut die Tiefgaragenein-
fahrt 
- Zielverkehr Hölderlinstraße 
(Bauvorhaben + Bestands-
verkehr) staut sich vor der 
Einfahrt in die Tiefgarage 
(Linksabbieger) und über-
staut bis in die Schwarzwald-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Verkehrsgutachten wurde 
ermittelt und dargestellt, dass 
das tägliche Verkehrsauf-
kommen der neu hinzukom-
menden Wohnnutzungen 
306 Kfz/24 h beträgt. 
Da die hierfür geplante Tief-
garage in ca. 50 m Abstand 
zum Knotenpunkt Schwarz-
waldstraße/Hölderlinstraße 
anschließt ist nicht davon 
auszugehen, dass der ge-
samte projektierte Verkehr 
zwingend das Wohngebiet 
durchfahren muss. 
Die Hölderlinstraße ist als 
öffentliche Straße gewidmet 
und als Wohnstraße zu klas-
sifizieren. Nach den Richtli-
nien für die Anlage von 
Stadtstraßen (RAST 06) sind 
für Wohnstraßen Verkehrs-
stärken von bis zu 400 Kfz/h 
als verträglich einzustufen. 
Diese Verkehrsstärke wird 
selbst mit dem zusätzlichen 
Verkehr längst nicht erreicht. 
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straße Eine abschließende 
Bewertung der Verkehrsqua-
lität des Knotenpunktes 
Schwarzwald-/ Hölderlinstra-
ße ist erst durch Analyse des 
beschriebenen Sachverhalts 
durch das Planungsbüro 
möglich. Bitte veranlassen 
Sie eine Ergänzung des Gut-
achtens. In jedem Fall muss 
dieser Sachverhalt gegen-
über dem Gemeinderat als 
„noch zu bewerten“ kommu-
niziert werden und eine ab-
schließende Entscheidung 
kann ohne die Bewertung auf 
Basis des korrigierten Gut-
achtens nicht erfolgen. 
 
b) Überstauung Tiefgaragen-
einfahrt 
Im Verkehrsgutachten steht: 
„Darüber hinaus hat sich 
ergeben, dass sowohl in der 
morgendlichen als auch in 
der nachmittäglichen Spit-
zenstunde in der Hölderlin-
straße von einem Stauraum-
bedarf von 18 m auszugehen 
ist.“ Im Gutachten ist dieses 
Ergebnis so niedergeschrie-
ben, allerdings ist nicht 
nachvollziehbar dokumen-
tiert, wie es zu dieser An-
nahme kommt. Bitte veröf-
fentlichen Sie eine nachvoll-
ziehbare Berechnung. An-
sonsten wäre dies lediglich 
eine unbewiesene Behaup-
tung. 
Desweiteren steht im Gut-
achten: „Die Anbindung des 
Grundstücks an die Hölder-
linstraße erfolgt in einem 
Abstand von ca. 20 m zum 
Knotenpunkt Schwarzwald-
straße/Hölderlinstraße. Rein 
rechnerisch, ist bei einer 
Vollsignalisierung des Kno-
tenpunktes nicht davon aus-
zugehen, dass die Tiefgara-
genausfahrt des Bauvorha-
bens überstaut wird.“ 
Wir zweifeln dies an. Sollte 
die Behauptung „Stauraum 
18m“ nachvollziehbar wahr 
sein, wäre dies nur bei einer 
Vollsignalisierung der Fall. 
Eine solche ist aber noch 
nicht beschlossen und kann 
daher nicht vorausgesetzt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist richtig, dass für Be-
darfssignalisierungen keine 
Verkehrsqualitäten ermittelt 
werden können. Man wird 
diesem Umstand jedoch 
gerecht, in dem man die 
Bedarfssignalisierung im 
Anforderungsfall wie eine 
Vollsignalisierung betrachtet. 
Die so ermittelten Berech-
nungsergebnisse liegen da-
mit auf der sehr sicheren 
Seite. 
Der Unterschied zwischen 
Bedarfs- und Vollsignalisie-
rung besteht darin, dass 
bei einer Vollsignalisierung 
beispielsweise der Fall 
Rückstau 18 m bei jedem 
Umlauf, also bei 90 Sekun-
den Umlaufzeit 40mal pro 
Stunde eintritt, dies bei 
der Bedarfssignalisierung 
jedoch deutlich seltener der 
Fall ist. 
Aufgrund der geringen heute 
bereits vorhandenen und 
geringen zusätzlichen 
Verkehrsbelastungen in der 
Hölderlinstraße wird es an 
der Zu- und Ausfahrt 
der geplanten Tiefgarage zu 
keinen erheblichen Rück-
staus in Richtung Schwarz-
waldstraße kommen. 
Die Zu- und –ausfahrt der 
geplanten Tiefgarage liegt in 
ca. 20 m Entfernung 
zum Knotenpunkt Schwarz-
waldstraße/Hölderlinstraße. 
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werden. Sollte diese Behaup-
tung auf den im Gutachten 
zugrunde gelegten Zahlen 
zum Quellverkehr basieren, 
so ist diese nicht korrekt, weil 
der Quellverkehr nur der des 
geplanten Bauvorhabens ist 
und im Gutachten der Ver-
kehr aus der Hölderlinstraße, 
der schon heute existiert 
(Anwohner Wohngebiet 
Lehmgrube und Geschäfts- 
und Besucherverkehr Fried-
hof/Café Tabea) nicht be-
rücksichtigt ist. Bitte nehmen 
Sie Stellung zum beschrie-
benen Sachverhalt und ver-
anlassen Sie ggf. eine Kor-
rektur durch das Planungs-
büro. In jedem Fall muss 
dieser Sachverhalt gegen-
über dem Gemeinderat als 
„noch zu bewerten“ kommu-
niziert werden und eine ab-
schließende Entscheidung 
kann ohne die Bewertung auf 
Basis des korrigierten Gut-
achtens nicht erfolgen. 
 
c) Detektor Hölderlinstraße 
Im Gutachten wird festge-
stellt: 
„Die Nachfrage bei der Fa. 
Siemens ergab, dass es in 
der Hölderlinstraße keinen 
Staudetektor mehr gibt und 
es leider versäumt wurde, 
den Textteil den signaltech-
nischen Unterlagen anzu-
passen. Die Einmündung 
Hölderlinstraße ist somit nur 
mittelbar auf Anforderung 
(durch die Pforzheimer Stra-
ße) geschaltet.“ Auch in den 
Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit im Rahmen der früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung 
wird auf den Sachverhalt 
hingewiesen, dass „an der 
Einmündung Hölderlinstr./ 
Schwarzwaldstr. künftig eine 
Induktionsschleife dafür sor-
gen sollte, dass Fahrzeuge 
aus der Hölderlinstraße 
schneller auf die Schwarz-
waldstraße abbiegen kön-
nen.“ 
In Ihrer Stellungnahme 
schreiben Sie, dass „der 
Hinweis sinnvoll erscheint 
und umgesetzt werden soll.“ 

Bei 22 Kfz/h projektbezoge-
nen Zielverkehr bedeutet 
dies, dass in der nachmittäg-
lichen Spitzenstunde ca. alle 
3 Minuten ein Fahrzeug in 
die Tiefgarage abbiegen 
möchte. Der Gegenverkehr 
in Richtung Knotenpunkt 
Schwarzwaldstraße/ 
Hölderlinstraße beträgt ca. 
30 Kfz/h. 
Der berechnete Rückstau 
vom Knotenpunkt Schwarz-
waldstraße/Hölderlinstraße 
in die Hölderlinstraße beträgt 
lediglich 18 m. 
Unter diesen Voraussetzun-
gen ist weder von einer 
Überstauung der Zu- und 
-ausfahrt der Tiefgarage 
noch von einem Rückstau 
von auf Einfahrt wartenden 
Fahrzeugen auszugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Empfehlung des Gutach-
ters wird umgesetzt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 



 

 21 

 

 

Bedeutet dies, dass der Vor-
schlag wirklich umgesetzt 
wird oder nur möglicherweise 
in Betracht gezogen wird (= 
soll)? Bitte konkretisieren Sie 
Ihre Stellungnahmen auch 
mit Bezug auf das Verkehrs-
gutachten und in Verbindung 
mit dem Thema „Lichtsignal-
anlage“, die ja ebenfalls an 
der Stelle in Aussicht gestellt 
wird. 
 
d) Lichtsignalanlage Ausfahrt 
Hölderlinstraße 
Sie schreiben „Die Einrich-
tung einer separaten Licht-
signalanlage wird im Rah-
men des Verfahrens unter-
sucht.“ Da das Verfahren ja 
mit dem Satzungsbeschluss 
gegenüber dem Gemeinderat 
und der Öffentlichkeit abge-
schlossen sein wird, bitten 
wir um abschließende Be-
wertung dieses Sachverhalts 
vor Vorlage des finalen Sat-
zungsbeschlusses. 
 
3. Schulweg 
In Ihren Stellungnahmen zu 
den Wortmeldungen der 
Öffentlichkeit im Rahmen der 
frühzeitigen Bürgerbeteili-
gung schreiben Sie bezüglich 
des Hinweises zum Thema 
„sicherer Schulweg“, „dass 
der Gehweg nicht über die 
Fahrgasse der Garagen ver-
läuft.“ und „dass im Bereich 
zwischen dem Lehmgruben-
weg und der Schwarzwald-
straße, in der die Tiefgara-
genein- und -ausfahrt vorge-
sehen ist, keine ausgewiese-
nen Schulwege verlaufen.“ 
Ihre Stellungnahmen sind 
keine Antwort auf die gestell-
ten Fragen. Die gestellten 
Fragen beziehen sich auf die 
Abzweigung der Hölderlin-
straße in Richtung der ge-
planten Garagen. 
Dieser Teil ist aktuell als 
„offizieller Schulweg“ ausge-
wiesen und dieser würde die 
Zufahrt zu den Garagen 
kreuzen. Der Vorschlag statt 
den Garagen den Spielplatz 
dort zu errichten macht also 
durchaus Sinn. Bitte gehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einrichtung einer separa-
ten Lichtsignalanlage ist zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht er-
forderlich und wird daher in 
der Abwägung des Bebau-
ungsplans nicht vorausge-
setzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der betroffene Weg zwi-
schen der Hölderlinstraße 
und dem Bahnhaltepunkt 
Ellental befindet sich außer-
halb des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans und ist 
somit nicht Gegenstand des 
Verfahrens. Dennoch wurde 
der Hinweis geprüft mit fol-
gendem Ergebnis: Durch die 
im hinteren Teil der Zufahrt-
straße gelegenen Garagen 
ist nicht mit deutlich mehr 
Verkehr zu rechnen als durch 
die ehemalige landwirtschaft-
liche Hofstelle. Um dennoch 
eine Verbesserung der  Ver-
kehrssicherheit des Schul-
wegs zu erreichen kann am 
südlichen Wegrand ein Geh-
weg angelegt werden. Diese 
Fläche wird im Bestand 
hauptsächlich von Bahnkun-
den zum kostenlosen Parken 
verwendet (4 Pkw). Für die 
Bahnkunden steht an der 
Sachsenheimer Straße ein 
Parkhaus zur Verfügung. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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Sie auf den Hinweis „sicherer 
Schulweg“ richtig ein und 
korrigieren Ihre Stellung-
nahme. 
 
4. Spielplatz 
Auf den Vorschlag hin, den 
geplanten Spielplatz dort zu 
errichten, wo aktuell die Ga-
ragen geplant sind, antwor-
ten Sie „dass der Spielplatz 
nach LBO baurechtlich als 
privater Spielplatz notwendig 
ist. Die Finanzierung und 
Unterhaltung muss daher 
durch den Bauträger bzw. die 
neuen Wohnungseigentümer 
erfolgen.“ 
Ihre Stellungnahme ist keine 
Antwort auf die gestellte Fra-
ge. Denn wenn der Spielplatz 
dort gebaut werden würde, 
wo jetzt die Garagen geplant 
sind, würde das doch nicht 
gegen die zitierte LBO ver-
stoßen. Lediglich die Position 
des Spielplatzes wäre dann 
verändert. Bitte gehen Sie 
auf den Hinweis richtig ein 
und korrigieren Sie Ihre Stel-
lungnahme. 
 
5. Anstieg der Gebäudehö-
hen entlang der Schwarz-
waldstraße  
Der Unterschied in der Ge-
bäudehöhe der Häuser B, C 
und D ist doch deshalb so 
gewählt, damit die oberste 
Etage jeweils eine Dachter-
rasse mit Blick auf die histo-
rische Altstadt erhält. Der 
Marktpreis für diese „Pent-
house-Wohnungen“ erhöht 
sich dann exorbitant (Bei-
spiel: 
http://hillerplatz.ihre-
stadtwoh-
nung.de/wohnungen.html; 
Erhöhung des Quadratme-
terpreises von OG 1 zu 
Dachgeschoss um > 1.000 
Euro). Das ist der Grund, 
warum der Bauträger so 
geplant hat. Aus marktkapita-
listischen Gründen ist dies 
nachvollziehbar, allerdings ist 
diese Begründung weder in 
den Stellungnahmen der 
Stadtverwaltung, noch den 
des Gemeinderats zu lesen. 

 
 
 
 
 
 
Der baurechtlich notwendige 
Kinderspielplatz ist für die 
Kinder der Wohnanlage be-
stimmt. Würde der Spielplatz 
anstelle der geplanten Gara-
gen errichtet, wäre er noch 
weiter weg von Haus A und 
B und würde durch die Lage 
neben dem Bolzplatz und 
dem Weg zum Bahnhalte-
punkt eine öffentliche Nutz-
barkeit suggerieren. In der 
Unterhaltspflicht steht jedoch 
der Eigentümer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist ein nicht zu beanstan-
dendes Interesse des Eigen-
tümers, Wohnungen mit ho-
hem Gebrauchswert zu 
schaffen, soweit betroffene 
private und öffentliche Inte-
ressen (wie z.B. ein ange-
messener Umgang mit der 
Umgebungsbebauung auch 
in Punkto Höhe) nicht über-
wiegen. Dies ist hier nicht der 
Fall.  
 
Die Wohnungspreise sind 
nicht nur für Penthouse-
Wohnungen sehr hoch. Die 
stark gestiegenen Preise 
resultieren u.a. aus dem 
oben beschriebenen Woh-
nungsmangel.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zurückweisung 
bzgl. Lage des 
Spielplatzes 
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Aus gutem Grund: weil dann 
die unterschwellige Berechti-
gung „Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum“ nicht 
mehr mitschwingen kann. 
Bitte nehmen Sie explizit 
Stellung hierzu und sprechen 
Sie doch offiziell aus, was 
der Grund der Höhenunter-
schiede tatsächlich ist, statt 
sich hinter hohlen Phrasen 
wie „Aus städtebaulicher 
Sicht sind die geplanten Hö-
hen und die Dachform der 
Situation angemessen“ zu 
verstecken. 
 
Existiert mit dem Bauträger 
eine Vereinbarung, dass die 
Kosten für die Erschließung 
der öffentlichen Flächen 
(Beispielsweise Busspur, 
Verlängerung der Rechtsab-
biegerspur und Gehweg, 
etc.) durch diesen erfolgen 
muss? Wird dem Bauträger 
damit nicht indirekt weiterer 
Kostendruck aufgelastet, der 
ihn im Weiteren dann zum 
Bau in die Höhe zwingt, um 
die Deckungsbeitragsrech-
nung positiv gestalten zu 
können? Bitte legen Sie der-
artige Vereinbarungen offen, 
und nehmen Sie Stellung zu 
den kostentechnischen Fol-
gen für den Bauträger und 
damit den durch die Stadt-
verwaltung verursachten 
künstlichen Druck auf einen 
späteren Marktpreis für Miete 
oder Verkauf. 
 
 
 
 
 
6. Abbrucharbeiten rech-
tens?  
Direkt nach der Entwurfsbe-
schlussfassung wurden die 
Bestandsgebäude auf dem 
Grundstück abgerissen. Der 
Abbruch war nicht nur ober-
irdisch, sondern auch die 
unterirdischen Gebäudeteile 
wurden abgerissen. Bitte 
erläutern Sie, ob dieser Ab-
riss in seiner Gänze nach 
gesetzlichen Vorgaben rech-
tens war oder ob hier even-

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Es handelt sich nicht um 
hohle Phrasen, sondern um 
eine städtebauliche Ein-
schätzung, die den Unter-
zeichnern wohl aus Eigenin-
teresse missfällt.  
 
Das Verfahren zu einem 
Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan sieht vor, dass  mit 
dem Vorhabenträger vor 
Satzungsbeschluss ein 
Durchführungsvertrag ge-
schlossen wird, in dem u.a. 
die Kostenaufteilung geregelt 
wird. Dieser sieht hier vor, 
dass die Stadt die im über-
wiegend öffentlichen Interes-
se liegenden Baumaßahmen 
übernimmt wie z.B. die Bus-
spur und die Verlängerung 
der Rechtsabbiegespur, den 
breiteren Gehweg u.ä.. Diese 
Maßnahmen wurden bereits 
mit dem Bebauungsplan 
„SCHWARZWALD-/ 
FORSTHAUSSTRASSE“, 
rechtskräftig seit 12.04.2017 
vorbereitet. Durch das Vor-
haben ausgelöste und erfor-
derliche Änderungen an den 
Lichtsignalanlagen werden 
anteilig vom Vorhabenträger 
mitgetragen. Durch die Stadt 
künstlich verursachter Kos-
tendruck kann nicht erkannt 
werden. 
 
 
Der Abbruch war verfahrens-
frei. Er ist nicht unmittelbar 
Gegenstand des vorliegen-
den Bebauungsplanaufstel-
lungsverfahrens. Die Bau-
rechtsbehörde wacht über 
die Einhaltung der Bauvor-
schriften.  
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tuell im Umfang und/oder im 
Rahmen der einzuhaltenden 
Zeitpunkte gegen Auflagen 
verstoßen wurde. 
7. Beteiligung der Nachbarn 
und der Öffentlichkeit?  
§55 der Landesbauordnung 
(LBO) für Baden-
Württemberg regelt die „Be-
teiligung der Nachbarn und 
der Öffentlichkeit“. Müssen 
die angrenzenden Nachbarn 
laut diesem Paragraphen 
innerhalb einer Frist (von 5 
Tagen) benachrichtigt wer-
den? Ist dies bei den dem 
geplanten Bauvorhaben an-
grenzend Wohnenden er-
folgt? Laut unseren Informa-
tionen ist dies nämlich nicht 
der Fall (oder zumindest 
nicht innerhalb der gesetzlich 
vorgegebenen Frist). Bitte 
nehmen Sie Stellung hierzu 
und zeigen Sie auf, welche 
Gesetzestexte für das ge-
plante Bauvorhaben Anwen-
dung finden und ob die ge-
setzlichen Vorgaben hier 
fristgerecht eingehalten wur-
den. 
 
8. Durchführungsvertrag 
Erhält die Öffentlichkeit Ein-
blick in den Durchführungs-
vertrag, der mit dem Bauträ-
ger noch zu schließen ist? 
Welche Wesentlichen Punkte 
werden darin verankert? 
 
9. Behördenverweis 
In Ihren Stellungnahmen zu 
den Wortmeldungen der 
Öffentlichkeit im Rahmen der 
frühzeitigen Bürgerbeteili-
gung sind wiederholt Ver-
weise nach dem Prinzip „Der 
Hinweis wurde an die Behör-
de XY weitergegeben zur 
Prüfung, ob ... Maßnahmen 
erforderlich sind.“ Wie kann 
die Öffentlichkeit die Weiter-
bearbeitung dieser Sachver-
halte nachvollziehen? Bitte 
nehmen Sie zu allen diesen 
Punkten erneut Stellung und 
spiegeln Sie uns die Antwort 
der jeweiligen Behörde zu-
rück, damit diese Fragestel-
lungen nicht unbeantwortet 
im Sande verlaufen. 

 
 
 
 
 
 
Die Nachbaranhörung erfolgt 
im Baugenehmigungsverfah-
ren. Hierzu muss erst das 
Bebauungsplanverfahren 
abgeschlossen sein. Die 
Baurechtsbehörde wacht 
über die Einhaltung der Bau-
vorschriften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Abschluss des Durchfüh-
rungsvertrags wird vom Ge-
meinderat beschlossen und 
die wesentlichen Inhalte in 
der öffentlichen Beschluss-
vorlage dargelegt. 
 
 
Die Hinweise betreffen nicht 
das Bebauungsplanverfah-
ren. Die vorliegende Tabelle 
betrifft die Auseinanderset-
zung mit im Bebauungs-
planaufstellungsverfahren 
eingegangenen Stellung-
nahmen. Für weitere Infor-
mationen besteht die Mög-
lichkeit, sich direkt mit den 
betroffenen Ämtern in Ver-
bindung zu setzen. 
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Verkehrsbehörde: 
Parktourismus, Rennstrecke, 
Wegweiser Sachsenheim, 
Geschwindigkeit Hölderlin-
straße, Verkehr Friedhof + 
Veranstaltungen, Bauzeit, 
Anwohnerausweis 
Ordnungsamt: 
Parksituation 
Zuständigen Ämter (welche 
sind das genau?): 
Renovierung Bolzplatz 
 
10. Verfahrenstransparenz 
Der Verkauf des Grund-
stücks an den Bauträger 
wurde unter anderem auf 
Basis eines Schreibens des 
Stadtentwicklungsamtes an 
den Eigentümer in die Wege 
geleitet. In diesem Schreiben 
waren grobe Planungsskiz-
zen zur geplanten Bebauung 
anhängig, in denen eine ma-
ximale Geschosshöhe von 3 
ausgewiesen wurde. Der 
Vermerk „vorbehaltlich einer 
Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat“ war ebenfalls 
anhängig. Dem Gemeinderat 
wurde diese 3-
Geschossigkeit aber nie vor-
gestellt (zumindest soweit wir 
als Öffentlichkeit das nach-
vollziehen können). Zur Ab-
stimmung wurden lediglich 
die finalen Bauhöhen vorge-
legt. Hier fehlt uns jegliche 
Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit des Vorgangs. 
Sie als Stadtverwaltung wie-
gen den Eigentümer in ver-
meintlicher Sicherheit was 
die Bauhöhen betrifft, ver-
weisen auf die Beschlussfas-
sung des Gemeinderats und 
legen diesem aber dann nur 
die neuen Bauhöhen vor. 
Bitte nehmen Sie Stellung, 
warum die 2016 vorliegende 
Höhenplanung dem Gemein-
derat nicht zur Abstimmung 
vorgelegt wurde.  
 
Eine Frage eines Bürgers im 
Rahmen der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung lautet: 
 „Gerne unterstütze ich Bau-
vorhaben in Bietigheim-
Bissingen... Allerdings wären 
die ursprünglich geplanten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauhof sowie das Hoch- und 
Tiefbauamt 
 
 
 
Das Schreiben wurde auf 
Bitten des ehemaligen Eigen-
tümers für die Verkaufsge-
spräche und in Abstimmung 
mit dem zuständigen Aus-
schuss erstellt.  
Die jetzt vorliegende Planung 
entspricht weitestgehend 
dem, was vor 3 Jahren ohne 
Planung grob skizziert wur-
de: zweigeschossige Bebau-
ung im Innenbereich und 
entlang der Hölderlinstraße, 
entlang der Schwarzwald-
straße gestaffelte Höhen 
entsprechend des anstei-
genden Straßenverlaufs - 
jedoch unter Inanspruch-
nahme zusätzlicher Flurstü-
cke im südlichen Bereich.  
Die wesentliche Abweichung 
beschränkt sich auf ebendie-
sen Bereich im Süden, in 
dem nun ein höheres Ge-
bäude als Pendant zum süd-
lich liegenden Hochpunkt am 
Ellental geplant ist. Dies 
wurde lange im Gemeinderat 
diskutiert und insbesondere 
im Hinblick auf die zwischen-
zeitliche Wohnungsnot so 
favorisiert. Für den Sat-
zungsbeschluss hält der 
Gemeinderat unter Abwä-
gung aller betroffenen öffent-
lichen und privaten Belange 
daran fest.  
 
 
 
Es steht jedem frei für ein 
Grundstück eine Planung zu 
entwerfen. Im Stadtentwick-
lungsamt ist lediglich auf 
Anfrage das besagte Flä-
chenlayout mit möglichen 
Gebäudehöhen entstanden. 
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40 Einheiten in 3-
geschossigen Häusern aus-
reichend und genügend vo-
luminös...“ Sie antworten 
darauf: „Hinweis: Die Pla-
nung ist im Stadtentwick-
lungsamt nicht bekannt.“ Die 
Planung, von der der Bürger 
spricht, ist doch genau die, 
die das Stadtentwicklungs-
amt dem Eigentümer vor 
dem Verkauf vorgelegt hat. 
Wie können Sie in Ihrer Stel-
lungnahme im Rahmen der 
frühzeitigen Bürgerbeteili-
gung so etwas behaupten? 
Bitte legen Sie transparent 
dar, welche Planungsstände 
es im Laufe des Verfahrens 
gab, welche davon welcher 
Instanz (Eigentümer, Ge-
meinderat, Öffentlichkeit, 
Bauträger) zu welchem Zeit-
punkt vorgelegt wurde und 
weisen Sie explizit aus, wie 
und mit welcher Begründung 
es von der Planung 2016 bis 
zur vorliegenden Entwurfs-
beschlussplanung gekom-
men ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Hochbauplanung mit 40 
Wohneinheiten wurde der 
Stadt weder vorgelegt, noch 
wurde diese selbst erstellt. 
Die Unterzeichner unterlie-
gen hier einem Missver-
ständnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die heutige Planung ent-
spricht weitestgehend dem, 
was vor 3 Jahren ohne Pla-
nung grob skizziert wurde - 
zweigeschossige Bebauung 
im Innenbereich und entlang 
der Hölderlinstraße, entlang 
der Schwarzwaldstraße ge-
staffelte Höhen entsprechend 
des ansteigenden Straßen-
verlaufs - jedoch unter Inan-
spruchnahme zusätzlicher 
Flurstücke im südlichen Be-
reich. Die wesentliche Ab-
weichung beschränkt sich 
auf ebendiesen Bereich, in 
dem nun ein höheres Ge-
bäude als Pendant zum süd-
lich liegenden Hochpunkt am 
Ellental geplant ist. Dies 
wurde lange im Gemeinderat 
diskutiert und insbesondere 
im Hinblick auf die zwischen-
zeitliche Wohnungsnot so 
favorisiert. Für den Sat-
zungsbeschluss hält der 
Gemeinderat unter Abwä-
gung aller betroffenen öffent-
lichen und privaten Belange 
daran fest.  
 
Zu dieser Planung hat der 
Gemeinderat am 10.04.2018 
die Einleitungsbeschlüsse für 
den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan beschlossen. 
Der Öffentlichkeit wurde am 
18.09.2018 die Gelegenheit 
gegeben, die beabsichtigte 
Planung im Rahmen einer 
Bürgerinformation zu erör-
tern. Darüber hinaus bestand 
die Möglichkeit, die Pla-
nungsunterlagen in der Zeit 
vom 12.09.2018 bis 
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11. Geplante Gebäudehöhen 
generell (Häuser A-D)  
In Ihren Stellungnahmen zu 
den Wortmeldungen der 
Öffentlichkeit im Rahmen der 
frühzeitigen Bürgerbeteili-
gung antworten sie auf die 
Einsprüche hinsichtlich der 
geplanten Gebäudehöhen 
wiederholt: 
„Im Innenbereich, wo die 
geplante Bebauung direkt auf 
die kleinteiligere westlich 
angrenzende Bebauung trifft, 
reagiert diese ebenfalls auf 
die Höhe und ist aufgrund 
des geplanten Flachdachs im 
Innenbereich sogar niedriger 
als die bestehende Bebau-
ung.“ 
Die geplante Bebauung 
grenzt nicht nur im Innenbe-
reich an die bestehende Be-
bauung, sondern ganzheit-
lich. Die Wortmeldungen der 
Bürger hinsichtlich der Ge-
bäudehöhen bezogen sich 
ausschließlich auf die Mehr-
familienhäuser und nicht auf 
die beiden Stadthäuser. 
Dass Sie in Ihrer Stellung-
nahme dann ausgerechnet 
die Gebäudehöhe der Stadt-
häuser als Gegenargument 
nutzen, ist entweder töricht 
oder als blanker Hohn zu 
werten und erzeugt bei uns 
Bürgern ein Gefühl des 
Nicht-Ernstgenommen-
Werdens. 
Abschließend noch ein Ap-
pell an Sie und damit auch 
an den Gemeinderat, der 
sich in solchen Bauplanungs-

12.10.2018 einzusehen und 
sich dazu zu äußern. Die 
frühzeitige Behördenbeteili-
gung fand vom 18.07.2018 
bis 20.08.2018. am 
09.04.2019 hat der Gemein-
derat den Entwurf des vor-
habenbezogenen Bebau-
ungsplans beschlossen (GR 
32/2019). Die Offenlage fand 
vom 23.04.2019 bis zum 
23.05.2019 statt. Die jeweili-
gen Planstände können u.a. 
im Internetangebot der Stadt 
Bietigheim-Bissingen einge-
sehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die Mehrfamilienhäuser 
reagieren auf die Höhe der 
Umgebung, z.B. haben  
Haus A  und B eine Höhe 
von max. 211,15 müNN. 
Demgegenüber hat die 
Hölderlinstraße 7 eine max. 
Höhe von 211,70 müNN. Das 
angesprochene Stadthaus in 
der Quartiersmitte hat eine 
max. Höhe von 210,05 
müNN, während die benach-
barte Bebauung Hölderlin-
straße 9 eine maximale Höhe 
von 214,70 müNN hat. Einzig 
Haus D entwickelt aus oben 
genannten Gründen eine 
größere Höhe. Die Abstands-
flächen zur Nachbarbebau-
ung sind selbstverständlich 
eingehalten und betragen ein 
Vielfaches des geforderten 
gesetzlichen Abstands. 
Dass Stadt und Gemeinderat 
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fragen im Zweifelsfall an die 
Empfehlungen des Stadtent-
wicklungsamtes hält: 
verändern Sie die Planungen 
dahingehend, dass das Haus 
D zwei Etagen niedriger (also 
III + D) ausfällt. Damit wür-
den Sie einen Kompromiss 
eingehen, der dem Ziel 
„Schaffung von Wohnraum 
durch innerstädtische Ver-
dichtung“ genauso gerecht 
wird, wie der Forderung „Re-
duzierung der Höhe des 
Hauses D und damit auch 
der insgesamt geplanten 
Wohneinheiten“. 
Dieser Einspruch ist ein Ein-
spruch von insgesamt 218 
Einwohnern von Bietigheim-
Bissingen, die während der 
Phase der frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung oder wäh-
rend der aktuellen Ausle-
gungsfrist durch Unterzeich-
nung des Widerspruchs oder 
der Online-Petition Ihren 
Einspruch dokumentiert ha-
ben. 
Die 62 Einsprüche im Rah-
men der Online-Petition wäh-
rend der aktuellen Ausle-
gungsfrist hängen diesem 
Schreiben an. Die 156 Ein-
sprüche, die unserem Sam-
meleinspruch während der 
frühzeitigen Bürgerbeteili-
gung zu Grunde lagen, gel-
ten immer noch und hängen 
diesem Schreiben nur des-
halb nicht an, weil Sie Ihnen 
schon damals eingereicht 
wurden. Sollten aus verfah-
rensrechtlichen Gründen 
diese Einsprüche erneut 
eingereicht werden müssen, 
bitten wir um entsprechende 
Information, dann würden wir 
sie eben nochmals einrei-
chen. 

in Bebauungsplanverfahren 
zu einer anderen Entschei-
dung kommen können, als 
sich manche Anwohner oder 
Bürger dies wünschen be-
deutet nicht, dass die Anlie-
gen nicht ernst genommen 
werden, sondern entspricht 
der gesetzlichen Pflicht zur 
gerechten Abwägung der 
Interessen unter- und ge-
geneinander. 
Im vorliegenden Bebauungs-
plan wird die Höhenentwick-
lung als vertretbar eingestuft, 
die die Nachbarn nicht über 
Gebühr beeinträchtigt. Dem-
gegenüber können  52 
Wohneinheiten geschaffen 
werden, die einen Beitrag zur 
Deckung des sehr großen 
Wohnraumbedarfs in zentra-
ler Lage mit hervorragender 
Anbindung an den ÖPNV 
leisten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Die 156 Einsprüche sind 
bekannt: ihre Inhalte werden 
in dem vorliegenden Abwä-
gungsvorschlag berücksich-
tigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgerstellung-
nahme 2 
 

Zunächst finde ich es begrü-
ßenswert, dass die Stadt in 
ihrer Entwicklung auf die 
Innenentwicklung statt Bauen 
auf der grünen Wiese setzt. 
Trotzdem bestehen Beden-
ken gegen die geplante Be-
bauung auf dem knapp 39 Ar 
großen Baugrundstück. 
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Mittlerweile liegen die Ver-
kehrsuntersuchung und die 
Schalltechnische Untersu-
chung vor, so dass auch 
diese Aspekte mit in meine 
Stellungnahme einfließen 
können. 
 
Äußerst bedauerlich ist es, 
dass der Investor nun entge-
gen den Ausführungen bei 
der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung keinen sozia-
len Mietwohnraum schafft. 
Dass die Stadt Bietigheim-
Bissingen für ein paar Woh-
nungen ein Belegungsrecht 
erhält, ist nur ein kleines 
Trostpflaster. Gerade kos-
tengünstiger Wohnraum fehlt 
in der Region und es gibt 
hierfür durchaus attraktive 
Förderangebote. Schade! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Wohnraumbedarf wird 
im Abwägungsvorschlag 
argumentiert, dass bis 2030 
bis zu 3.300 Wohnungen in 
Bietigheim-Bissingen gebaut 
werden müssten. Das Statis-
tische Landesamt BW be-
rechnet allerdings die Bevöl-
kerung im Jahr 2030 in Bie-
tigheim-Bissingen (und das 
ist schon der obere Korridor) 
mit 47.037 Einwohnern. Bei 
einem jetzigen Einwohner-
stand von 43.200 (3. Quartal 
2018) beträgt der Zuwachs 
ca. 3.800 Einwohner. Bei 
einer Haushaltsgröße mit 2,1 
Personen wäre dies ein 
Wohnraumbedarf von zu-
sätzlich 1.800 Wohnungen. 
Bei der Hauptvariante beträgt 
die Zunahme rund 600 Ein-

 
 
 
 
 
 
 
 
In der frühzeitigen Bürgerbe-
teiligung wurde dargelegt, 
dass „der Bauträger sich 
verpflichtet 1.000 qm BGF, 
also ca. 15 Wohnungen, für 
min. 25 Jahre im Mietwoh-
nungsbestand zu halten. 
Dabei bleibt es. Diese Ver-
pflichtung wird im Grundbuch 
dinglich gesichert. Die 
Vergabe dieser Mietwohnun-
gen soll gemeinsam mit der 
Stadt und nur an Einwohner 
der Stadt oder Einpendler 
vergeben werden. Eine För-
derung durch die Stadt er-
folgt nicht.“  
Der Beschluss des Gemein-
derates, bei neuen Bebau-
ungsplänen zur Schaffung 
von Wohnraum 20% der 
neuen Wohnungen als Sozi-
alwohnungen umzusetzen, 
datiert weit nach Verkauf des 
Grundstücks an den Investor. 
Im Sinne des Vertrauens-
schutzes kam dieser Be-
schluss daher hier nicht zur 
Anwendung (vgl. GR 
4.1/2018).  
 
Hier wird verkannt, dass 
weiterhin eine deutliche Zu-
nahme kleiner Haushalte 
bzw. Ein-Personenhaushalte 
prognostiziert wird. Darüber 
hinaus steigen die Quadrat-
meter Wohnfläche pro Per-
son, so dass auch ohne Be-
völkerungswachstum bereits 
viele neue Wohnungen ge-
schaffen werden müssen. 
Nach der Plausibilitätsprü-
fung des Landes für den 
Bauflächenbedarfsnachweis 
bei Flächennutzungsplänen 
sind dies im Zeitraum 2018-
2030 allein schon über 800 
Wohnungen.   
 
Als Mittelzentrum an der 
Entwicklungsachse und mit 
sehr guter ÖPNV-Anbindung 
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wohner. 
Die genannte Zahl von 3.300 
Wohnungen ist fast doppelt 
so hoch als statistisch be-
rechnet. Die Einwohnerzahl 
von Bietigheim-Bissingen 
würde in dem Zeitraum von 
10 Jahren somit um rund 
6.000 Einwohner steigen. 
Das wäre ein Fünftel des 
angenommenen Bevölke-
rungszuwachses im gesam-
ten Landkreis Ludwigsburg. 
Die Argumentation der Ver-
waltung ist damit in Zweifel 
zu ziehen, vor allem da es 
die letzten 30 Jahre gedauert 
hat, bis die Bevölkerungszu-
nahme in Bietigheim-
Bissingen rund 6.000 Perso-
nen betragen hat. Aber jede 
Statistik lässt sich ja so aus-
legen, wie man es gerade 
braucht. 
 
Unter diesem Aspekt stellt 
sich schon die Frage, ob es 
tatsächlich erforderlich ist, 
mehr als 50 an Wohneinhei-
ten in eine gewachsene 
Struktur hineinzuzwängen 
oder ob es städtebaulich 
nicht klüger wäre, die Be-
bauung angemessen zu re-
duzieren und die übrigen 
Wohneinheiten in einem 
Neubaugebiet mit der dort 
neu geplanten Infrastruktur 
unterzubringen. Aber dann 
stimmt sicherlich die Kalkula-
tion der Firma Pflugfelder 
nicht mehr. 
 
 
 
 
 
 
Zu der Lärmbelastung: 
Das Haus D mit 5 Vollge-
schossen + Dachgeschoss 
ist entgegen der Ausführun-
gen im B-Plan nicht mit dem 
Punkthaus im Gebiet Kreu-
zäcker vergleichbar. Zu-
nächst einmal ist im Haus D 
eine reine Wohnnutzung 
vorgesehen, während das 
Punkthaus Lise-Meitner-
Straße 11 eine überwiegend 
gewerbliche Nutzung beher-

ist die Stadt durch die Ziele 
der Landesplanung aufgeru-
fen, genügend Wohnraum zu 
schaffen. Dass sowohl die 
Stadt, als auch die gesamte 
Region Stuttgart unter der 
akuten Wohnungsnot leiden, 
dürfte unbestritten sein. Die 
aktuell wieder bestätigte 
Aufnahme in die Gebietsku-
lisse der Mietpreisbremse für 
Städte mit besonders ange-
spanntem Wohnungsmarkt 
ist hierfür eindeutiges Zei-
chen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist das Ziel der Stadtver-
waltung und des Gemeinde-
rates, dem Wohnungsmangel 
schnellstmöglich entgegen 
zu wirken und gleichzeitig die 
Außenbereiche bestmöglich 
zu schonen. Daraus folgt, 
dass im Innenbereich alle 
Anstrengungen unternom-
men werden, um Wohnraum 
zu schaffen. Hierzu sind viele 
Maßnahmen notwendig. Eine 
davon, ist das vorliegende 
Gebiet in zentraler Lage und 
mit hervorragender Anbin-
dung an den ÖPNV. Neu-
baugebiete in dezentralen 
Lagen bedeuten im Vergleich 
mehr Verkehr, neue Versie-
gelung von Flächen, teurer 
Ausbau neuer Infrastrukturen 
u.ä.m.  
 
 
 
 
 
 
Das Punkthaus Lise-Meitner-
Straße 11 ist überwiegend 
gewerblich genutzt, da es 
sich in einem Kerngebiet am 
Versorgungszentrum Kreu-
zäcker/Ellental befindet. Es 
ist richtig, dass die beste-
henden Wohneinheiten im 
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bergt. Im Punkthaus Lise-
Meitner-Straße 11 sind in 
Richtung Lärmquelle (Straße 
und Bahnlinie) keine schüt-
zenswerten Aufenthaltsräu-
me untergebracht, sondern, 
wie man bereits von außen 
an den fehlenden Fenstern 
erkennen kann, neben dem 
Treppenhaus und dem Auf-
zug ausschließlich die Räum-
lichkeiten, die nicht dem 
ständigen Aufenthalt dienen. 
 
Ganz anders sieht es dage-
gen im geplanten Haus D 
aus. Die Wohnräume sind, 
wie im VEP dargestellt, 
durchaus im Süden, Osten 
und Westen geplant und 
damit in Richtung der Lärm-
quellen Schwarzwaldstraße 
und Bahnlinie gelegen. Dies 
betrifft zudem die Balkone in 
den oberen Stockwerken. 
Besonders prekär ist dabei 
die im Schallschutzgutachten 
festgestellte Lärmeinwirkung 
schon ab dem EG. Hier wird 
bereits der Lärmpegelbereich 
V mit 70 bis 75 dB (A) er-
reicht. Das sind Lärmwerte, 
die im Industriegebiet, aber 
nicht im Wohngebiet zulässig 
sind und mit entsprechenden 
passiven und teuren Schall-
schutzmaßnahmen minimiert 
werden müssen. 
Im Haus D sind die Einzim-
mer-Appartments D02, D03, 
DOS, D09, D14, D15, D16, 
D17 und D18 ausschließlich 
zur Lärmquelle hin ausge-
richtet. 
In den Gebäuden B, C und D 
sind in weiteren Wohnungen 
die Schlafräume, Wohnräu-
me und z.T. die Kinderzim-
mer zur Lärmquelle hin ge-
plant. Dies führt dazu, dass 
diese mit schalldämmenden, 
fensterunabhängigen Lüf-
tungseinrichtungen ausge-
rüstet werden müssen. 
Im Dachgeschoss wird der 
Lärmbereich VI (75-80 dB 
(A)) erreicht. Auch hier sind 
Aufenthaltsräume im Süden 
vorgesehen. Dabei wird im 
Schallschutzgutachten drin-
gend empfohlen, die Brüs-

genannten Gebäude keine in 
Richtung Straße und Bahnli-
nie ausgerichteten Aufent-
haltsräume aufweisen. In 
diesem Fall ist es jedoch 
deutlich einfacher die Auf-
enthaltsräume von der Lärm-
quelle abgeschirmt anzuord-
nen, da sich diese nördlich 
des Gebäudes befindet und 
so eine Ausrichtung der 
Wohnungen nach Süden 
ermöglich.  
 
Die Stadt nimmt die sich 
ergebende Lärmproblematik 
sehr ernst. Gerade deswe-
gen wurde die Schallimmis-
sionsprognose erarbeitet. Auf 
S. 18 finden sich die einzu-
haltenden Anforderungen an 
den Schallschutz bis hin zu 
Lärmpegelbereich VI, der 
aufwändige Maßnahmen für 
Wohnnutzungen erfordert. 
Damit werden die – nicht 
abwägbaren – Gesundheits-
gefahren ausgeräumt. Auf S. 
20 des Gutachtens „werden 
für schutzbedürftige Räume 
schalldämmende, fensterun-
abhängige Lüftungseinrich-
tungen oder der Einsatz von 
kontrollierten Belüftungen mit 
Wärmerückgewinnung emp-
fohlen. Gegebenenfalls ist 
auch der Einsatz von kontrol-
lierten Wohnungsbelüftungen 
mit Wärmerückgewinnung zu 
prüfen. Der Nachweis des 
Schallschutzes gegen Au-
ßenlärm gemäß DIN 4109  
ist im Rahmen der Bauge-
nehmigung zu erbringen“. 
Zugleich führt das Gutachten 
dort aus, es sei „zur Verbes-
serung der Lärmsituation und 
zur Vermeidung passiver 
Lärmschutzmaßnahmen … 
eine geeignete Grundrissge-
staltung zweckmäßig, die auf 
die Anordnung von Schlaf-
räumen an der Südwestfas-
sade verzichtet“. Das bedeu-
tet aber nicht, dass dies 
zwingend ist. Der Vorhaben- 
und Erschließungsplan sieht 
Grundrissgestaltungen vor, 
die - wegen der bereits be-
schriebenen Problematik 
bzgl. Ausrichtung - nicht auf 
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tungen der Balkone an der 
Südseite zu erhöhen oder die 
Balkone zu verglasen und als 
Wintergärten herzustellen. 
Die verglasten Balkone wer-
den sich im Sommerhalbjahr 
gewaltig aufheizen und für 
die Bewohner wenig nutzbar 
sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier muss doch die Qualität 
des Planers, wie er in den 
Baugesuchsplänen mit den 
standortbedingten Anforde-
rungen und Schwierigkeiten 
umgeht, in Frage gestellt 
werden oder kommt es hier 
nur auf die Gewinnerzie-
lungsabsicht an? 
Sollte diese Planung des 
Hauses D realisiert werden, 
werden gerade die Wohnun-
gen in den beiden obersten 
Geschossen für viel Geld 
verkauft werden. Die Wohn-
qualität wird aber unter der 
nur eingeschränkten Nutz-
barkeit der Balkone (bei einer 
Verglasung große Hitzeent-
wicklung) und den Nachteilen 
durch die fensterunabhängi-
gen Lüftungen leiden. So 
werden einige der künftigen 
Bewohner, für die sich die 
große Mehrheit der Gemein-
deratsfraktionen einsetzt, 
finanziell abgezockt und da-
nach feststellen müssen, 
dass sie eine teure Wohnung 
mit eingeschränkter Nutzung 
erworben haben. Den großen 
Reibach macht dabei ganz 
klar die Firma Pflugfelder. 
Und ob es im Sinne der Stadt 
sein kann oder soll, letztlich 
viele Wohnungen ohne echte 
Wohnqualität zu schaffen, 
muss abgewogen werden. 
Daher sollten die Entschei-

schutzwürdige Nutzungen 
insbesondere zur Schwarz-
waldstraße hin verzichten. Es 
wurden jedoch sachverstän-
dige Stellungnahmen der 
GBP Gutbrod Bau Physik 
Ingenieurbüro GmbH vorge-
legt, wonach auch mit dieser 
Grundriss- und Gebäudege-
staltung die Schallschutz-
maßnahmen eingehalten 
werden können. Aus Sicht 
der Stadt werden damit die 
Anforderungen auf der vor-
liegend relevanten Ebene der 
Bauleitplanung erfüllt. Ge-
sundheitsgefahren werden 
aus heutiger Sicht bei der 
Wohnnutzung nicht eintreten. 
Die weitere Prüfung erfolgt 
im Baugenehmigungsverfah-
ren.  
Im Hinblick auf die Ausrich-
tung des Grundstückes, die 
vorhandene Topografie so-
wie die Anforderungen an 
zeitgemäße innerstädtische 
Wohnbebauung wurde vom 
Vorhabenträger eingehend 
untersucht, ob eine alternati-
ve Anordnung der geplanten 
Wohngebäuden mit ähnlicher 
Wohnqualität, wie die nun 
vorliegende, auf diesem 
Grundstück geschaffen wer-
den kann. Eine Orientierung 
der südlichen Gebäudekuba-
tur von Haus D nach Norden 
ist nicht möglich, da die Frei-
bereiche nach Norden gelegt 
werden müssten und in die-
sem Fall die notwendige 
Belichtung und Besonnung 
nicht gegeben wäre. Eine 
Veränderung der jetzigen 
Nord-Süd Ausrichtung dieses 
Gebäudes in eine Ost-West 
Orientierung ist ebenfalls 
nicht möglich, da die Er-
schließung für die Feuerwehr 
dann nicht gegeben wäre. 
Der Vorhabenträger hat auf-
gezeigt, dass es für eine 
solche Planung keine Alter-
native gibt, die in gleicher 
Weise die innerstädtische 
Fläche nutzt und Wohnraum 
schafft, so dass die Stadt 
unter Berücksichtigung aller 
öffentlichen und privaten 
Belange die vorliegende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurückweisung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33 

 

 

dungsträger der Stadt, so-
wohl in der Verwaltung als 
auch im Gemeinderat, in 
ihrer Abwägung und dem 
Umgang mit den Argumenten 
der Einwender diesen Aspekt 
nicht außer Acht lassen und 
sich vor Augen führen, in 
wessen Interesse sie ihre 
Entscheidungen treffen. 
Die Äußerungen in der Ge-
meinderatssitzung am 
09.04.2019 von Gemeinderat 
Dietz, der den Anwohnern 
unterstellt, ihnen gehe es nur 
um den freien Blick aus dem 
Fenster, sind eine Unver-
schämtheit und zeigt deut-
lich, dass man sich in der 
einen oder anderen Fraktion 
wohl nicht mit den berechtig-
ten Argumenten der Einwen-
der auseinandergesetzt hat 
und wirft ein ignorantes, ar-
rogantes und bedauernswer-
tes, erbärmliches Bild auf 
diese Vertreter der Bürger-
schaft. 
 
Zum Thema Verkehr: 
In den örtlichen Bauvorschrif-
ten ist eine Erhöhung der 
Stellplatzverpflichtung fest-
gesetzt. Auch wenn dies 
lobenswert ist und damit die 
Parksituation in der Hölder-
linstraße entschärft werden 
soll, sind Konflikte vorpro-
grammiert. Es ist aber auch 
jedem mit normalem Sach-
verstand und Lebenserfah-
rung klar, dass die geplanten 
Stellplätze nicht ausreichen 
werden und die Verkehrssi-
tuation für alle Beteiligten 
(Fußgänger, Radfahrer und 
Autofahrer) sich verschlech-
tern wird. Bereits jetzt parken 
neben dem einen oder ande-
ren Anwohner viele Pendler 
in der Hölderlinstraße zwi-
schen Einmündung 
Schwarzwaldstraße und 
Einmündung Heinrich-Heine-
Straße. Mit der Neubebau-
ung ist davon auszugehen, 
dass sich die Parknutzung 
bis über die Einmündung der 
Thomas-Mann-Straße hin-
ausziehen wird. Zudem wird 
führt über die Hölderlinstraße 

Planung insgesamt für an-
gemessen und richtig hält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Landesbauordnung 
von Baden-Württemberg 
muss pro Wohneinheit 1 
Pkw-Stellplatz hergestellt 
werden. Über diese Ver-
pflichtung hinaus wurde eine 
Erhöhung der Stellplatzan-
zahl festgelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich sind die Stell-
plätze im öffentlichen Raum 
vorrangig für Besucher und 
Lieferverkehr vorgesehen 
und nicht für Bewohner und 
Dauerparker. Im Parkhaus 
an der Sachsenheimer Stra-
ße sind ausreichend Kapazi-
täten frei. Das Ordnungsamt 
wird die Verhältnisse vor Ort 
im Auge behalten.  
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der Schulweg für viele Kin-
der. Hier wird dann das Ord-
nungsamt gefordert sein, 
durch geeignete Maßnahmen 
die Situation für alle Ver-
kehrsteilnehmer verträglich 
zu gestalten, sei es durch 
Parkverbote oder andere, 
z.B. zeitliche Einschränkun-
gen der Parkdauer. Sowohl 
die jetzigen Anwohner als 
auch die künftigen Bewohner 
der Neubauten werden es 
der Stadt nämlich nicht dan-
ken, wenn es nach Bezug 
der Wohnungen zu einer 
dramatischen Verschärfung 
der Parksituation von der 
Hölderlinstraße bis über die 
Thomas-Mann-Straße hin-
auskommt. Die Nähe zum 
Bahnhaltepunkt führt nämlich 
nicht automatisch dazu, dass 
die Bewohner kein Auto ha-
ben. Die teilweise geplanten 
Doppelparker sind auch nicht 
gerade beliebt bei den Nut-
zern. Zudem können die 
Eigentümer der Wohnungen 
rechtlich nicht verpflichtet 
werden, einen Stellplatz zu 
erwerben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Des Weiteren sollte, um den 
Verkehrsabfluss zu be-
schleunigen, der Empfehlung 
des Verkehrsgutachters Fol-
ge geleistet und der Staude-
tektor an der Hölderlinstraße 
wieder eingebaut werden. 
 
Mit einer klügeren Aufteilung 
und Innengestaltung verbun-
den mit einer Bildung größe-
rer Wohneinheiten und damit 
einer Reduzierung der An-
zahl der Wohneinheiten ließe 
sich Wohnraum für Familien 
schaffen und gleichzeitig die 
Wohnqualität steigern. Dies 
wäre meiner Meinung nach 
angebrachter als die Pla-
nung, die dem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im Durchführungsvertrag 
verpflichtet sich der Vorha-
benträger, mit jeder Veräu-
ßerung einer zum Wohnen 
dienenden Eigentumseinheit 
an deren Erwerber zwingend 
zugleich einen Tiefgaragen-
stellplatz mit zu veräußern. 
Dies ist durch die Bildung 
entsprechender Eigentums-
einheiten und Sondernut-
zungsrechte in den Woh-
nungseigentumsgrundbü-
chern sicherzustellen. Tiefga-
ragenplätze müssen von 
allen Seiten offen bleiben 
und dürfen nicht gegenei-
nander und / oder zur Fahr-
bahn baulich abgetrennt 
werden. Dadurch wird unter-
bunden, dass - wie z.B. bei 
Garagen von Einfamilien-
häusern häufig zu beobach-
ten - Stellplätze als Abstell-
flächen häufig fehlgenutzt 
werden. Sollten die Tiefgara-
genstellplätze nicht durch die 
Bewohner benötigt werden, 
stehen diese den umliegen-
den Kraftfahrzeugbesitzern 
zur Verfügung. 
 
Die Empfehlung des Gutach-
ters wird umgesetzt. 
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zugrunde liegt. 
 
Ich appelliere an die Verant-
wortlichen, sich hier nicht 
dem Bauträgerdiktat zu un-
terwerfen – auch wenn die-
ser die Kosten für den Be-
bauungsplan trägt - sondern 
die Belange der Anwohner 
ernst zu nehmen und die 
Bebauung so zu reduzieren, 
dass diese städtebaulich, 
verkehrlich und sozial ver-
träglich ist. 

 
 
Wie oben dargelegt, verfol-
gen Stadt und Gemeinderat 
mit dem Bebauungsplan 
unter Abwägung sämtlicher 
betroffenen privaten und 
öffentlichen Interessen die 
Interessen des Gemein-
wohls. Dadurch ergeben sich 
möglicherweise auch andere 
Prioritäten als bei manchem 
Anwohner. Dies hat jedoch 
nichts damit zu tun, dass die 
Belange der Anwohner nicht 
ernst genommen werden.    

 
 
Zurückweisung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgerstellung-
nahme 3 
 

1. Das Stadtentwicklungsamt 
hat am 28.04.2016 schriftli-
che Vorgaben mit Planteil für 
eine II bis III geschossige 
Bebauung für das Grund-
stück gemacht, deswegen ist 
das Haus D mit seinen IV bis 
VI Geschossen gegenüber 
unserer angrenzenden 1,5 
geschossigen Bebauung 
nicht nachvollziehbar. Als 
Kompromiss wären für das 
Haus D III Geschosse und 
ein zurückgesetztes Dachge-
schoss ausreichend, da 
durch das ca. 1,0 m bis 1,5 
m zurückgesetztes Dachge-
schoss das Gebäude weni-
ger hoch und massiv wirken 
würde und man durch die 
geringeren Wohneinheiten 
auf die 6 Garagen verzichten 
könnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. An unserer Garagenzu-
fahrt an der Südostseite be-
trägt der Grenzabstand des 
Untergeschosses im Bereich 
der Fahrradstellplätze vom 
Haus D ca. 1,20 m, die Ga-
ragenzufahrtshöhe beträgt 

Die angesprochene Skizze 
wurde ohne konkrete Pla-
nung auf Wunsch des 
Grundstückseigentümers für 
die Verkaufsgespräche er-
stellt und ausdrücklich unter 
Gremienvorbehalt gestellt. 
Die heutige Planung ent-
spricht dem weitestgehend: 
zweigeschossige Bebauung 
im Innenbereich und entlang 
der Hölderlinstraße, entlang 
der Schwarzwaldstraße ge-
staffelte Höhen entsprechend 
des ansteigenden Straßen-
verlaufs. Hinzu kommen nun 
zusätzliche Flurstücke im 
südlichen Bereich, die sei-
nerzeit nicht Gegenstand der 
Überlegungen waren. Die 
wesentliche Abweichung 
beschränkt sich auf ebendie-
sen Bereich, in dem nun ein 
höheres Gebäude als Pen-
dant zum südlich liegenden 
Hochpunkt am Ellental ge-
plant ist. Dies wurde lange im 
Gemeinderat diskutiert und 
insbesondere im Hinblick auf 
die zwischenzeitliche Woh-
nungsnot so favorisiert. Für 
den Satzungsbeschluss hält 
der Gemeinderat unter Ab-
wägung aller betroffenen 
öffentlichen und privaten 
Belange daran fest. 
 
Wird im Rahmen der Bau-
ausführung berücksichtigt. 
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205,30 m und die UFH vom 
Haus D 200,20 m minus 
Bodenplatte minus Funda-
ment. Somit sind ca. 5,50 m - 
6,00 m Bodenaushub nötig, 
was unter Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften nicht 
möglich ist, deshalb sollte 
man den Grenzabstand wie 
bei der Tiefgarage einhalten. 
 
3. Die Sackgassenstrasse 
der Hölderlinstrasse ist nur 
5,64 m- 5,98 m breit, deshalb 
wäre es sinnvoll die 6 Gara-
gen 2-3 m von der Südseite 
der Hölderlinstrasse zurück-
zustellen, um besser in die 
Garagen ein und ausfahren 
zu können, bzw. um auch 
eine bessere Wendemög-
lichkeit zu haben.  
 
 
Außerdem ist es sinnvoll die 
Hölderlinstrasse Flst. 3712/4 
ca. 1,30 m in Richtung Osten 
zu verlängern, sodass die 
neue Grenze in Verlänge-
rung unserer Ostgrenze ge-
rade weiterlaufen würde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Garagenbaufenster ist 
ca. 0,5 m vom bestehenden 
südlichen Fahrbahnrand der 
Hölderlinstraße zurückge-
setzt, so dass vor allen Ga-
ragen 6,00 bis 6,50 m zum 
Ein- und Ausfahren zur Ver-
fügung stehen. Ein weiteres 
Zurücksetzen ist aus ver-
kehrlicher Sicht nicht erfor-
derlich zudem würde dann 
weitere Flächen versiegelt.  
 
Die privaten Grundstücke 
sind über die bestehende 
öffentliche Straßenfläche 
ausreichend erschlossen. An 
einem Erwerb zusätzlicher 
Straßenfläche besteht kein 
öffentliches Interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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